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Referentenentwurf 

des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur 

Entwurf einer Verordnung über die Teilnahme von Elektrokleinstfahr-
zeugen am Straßenverkehr und zur Änderung weiterer straßenver-
kehrsrechtlicher Vorschriften  

A. Problem und Ziel 

Seit Januar 2016 ist die Verordnung (EU) Nr. 168/2013 über die Genehmigung und 
Marktüberwachung von zwei- oder dreirädrigen und vierrädrigen Fahrzeugen verpflich-
tend anzuwendenden. Sie regelt unter anderem die Anforderungen an Motorräder und 
Quads, gilt jedoch weder für selbstbalancierende Fahrzeuge noch für Fahrzeuge ohne 
Sitz. Für diese Fahrzeuge können im Bereich nationaler Gesetzgebungskompetenz Rege-
lungen getroffen werden. Generell gilt nach § 1 Absatz 1 des Straßenverkehrsgesetzes 
(StVG), dass Kraftfahrzeuge zum Verkehr auf öffentlichen Straßen zugelassen sein müs-
sen. Durch die Mobilitätshilfenverordnung (MobHV) ist ausschließlich die Teilnahme der 
dort definierten elektronischen Mobilitätshilfen am öffentlichen Straßenverkehr geregelt, 
Regelungen für andere selbstbalancierende Fahrzeuge und für andere Fahrzeuge ohne 
Sitz sind in der MobHV jedoch nicht enthalten. 

In der vorliegenden Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung (eKFV) werden Regelungen so-
wohl für die Fahrzeuge, die bisher von der MobHV erfasst waren, als auch für weitere 
selbstbalancierende Fahrzeuge und für weitere Fahrzeuge ohne Sitz getroffen. Alle diese 
Fahrzeuge werden im Folgenden als Elektrokleinstfahrzeuge bezeichnet. Da Elektro-
kleinstfahrzeuge über einen elektrischen Antriebsmotor verfügen, sind sie Kraftfahrzeuge 
nach § 1 Absatz 2 StVG. Deshalb gelten für sie die Rahmenbedingungen wie für andere 
Kraftfahrzeuge. 

Die Besonderheit einer Vielzahl dieser Elektrokleinstfahrzeuge liegt in ihren meist kleinen 
Ausmaßen und ihrem geringen Gewicht, wodurch sie falt- und tragbar ausgestaltet sein 
können. Die Fahreigenschaften von Elektrokleinstfahrzeugen sowie die Verkehrswahr-
nehmung ähneln am stärksten denen des Fahrrads. Deshalb sollen für Elektrokleinstfahr-
zeuge verkehrs- und verhaltensrechtlich die Regelungen über Fahrräder mit Maßgabe 
besonderer Vorschriften gelten. 

Durch die Einführung der eKFV und der Außerkraftsetzung der MobHV werden Änderun-
gen in den straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften wie die Fahrerlaubnis-Verordnung 
(FeV), Fahrzeug-Zulassungs-Verordnung (FZV) und der Bußgeldkatalog-Verordnung 
(BKatV) notwendig. Zusätzlich wird in der FZV ein neuer Versicherungsnachweis in Form 
einer klebbaren Versicherungsplakette eingeführt, der speziell zur Anbringung an Elektro-
kleinstfahrzeuge konzipiert wurde. 

B. Lösung 

Die Mobilitätshilfenverordnung wird durch die Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung abge-
löst, um unterschiedlichen Elektrokleinstfahrzeugen die Teilnahme am öffentlichen Stra-
ßenverkehr zu ermöglichen. 
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C. Alternativen 

Elektrokleinstfahrzeuge könnten weiterhin national keiner Regelung unterliegen und blie-
ben somit vom öffentlichen Straßenverkehr ausgeschlossen. Es könnten andere Möglich-
keiten erörtert werden, Elektrokleinstfahrzeuge auf Grund bestehender Vorschriften zu 
genehmigen. 

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Für den Bund und die Länder (einschließlich Kommunen) fallen keine Haushaltsausgaben 
ohne Vollzugsaufwand an. 

E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Insgesamt beläuft sich der jährliche Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger für die 
Beantragung von Versicherungsplaketten auf ca. 12 Tsd. Stunden bis 60 Tsd. Stunden 
und ca. 1,7 Mio. Euro bis 7,8 Mio. Euro für Sachkosten wie die Versicherungsplaketten 
oder Fahrtkosten. 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Insgesamt beläuft sich der Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft auf einmalig ca. 15,1 Mio. 
Euro für Personal und jährlich ca. 125 Tsd. Euro bis 624 Tsd. Euro für Personal sowie ca. 
7,1 Mio. Euro bis 12,3 Mio. Euro für Sachaufwendungen. Hinzu kommen noch einmalige 
und jährliche Gebührenzahlungen für die Beantragung von Allgemeinen Betriebserlaub-
nissen (s. Kapitel „Weitere Kosten“). 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

a) Erfüllungsaufwand des Bundes 

Insgesamt beläuft sich der Erfüllungsaufwand für die Verwaltung auf Seiten des Kraftfahrt-
Bundesamtes (KBA), ohne die Berücksichtigung von Auslagen in Form von Reisekosten, 
auf ca. 51 Tsd. Euro einmalig und ca. 71 Tsd. Euro bis 95 Tsd. Euro jährlich für Personal. 
Dem einmaligen und jährlichen Erfüllungsaufwand stehen allerdings Gebührenmehrein-
nahmen gegenüber (s. Kapitel „Weitere Kosten“). 

b) Erfüllungsaufwand der Länder (inklusive Kommunen) 

Auf Ebene der Länder entsteht Erfüllungsaufwand für den Einsatz des Zusatzzeichens 
„Elektrokleinstfahrzeuge frei“. Der entsprechende Aufwand richtet sich nach dem Ermes-
sen der Länder und kann daher nicht beziffert werden. 

F. Weitere Kosten 

Die zu zahlenden Entgelte der Wirtschaft (Hersteller) an die Technischen Dienste für die 
Gutachtenerstellung im Rahmen der Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis (ABE) 
betragen einmalig ca. 275 Tsd. Euro und jährlich ca. 165 Tsd. Euro. Die Gebührenzah-
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lungen der Hersteller an das KBA für die Beantragung einer ABE und der Nachträge be-
tragen einmalig ca. 33 Tsd. Euro und jährlich ca. 61 Tsd. Euro. Die Gebührenzahlungen 
der Hersteller an das KBA für die Beantragung einer Anfangsbewertung einschließlich 
Reisekosten betragen einmalig ca. 25 Tsd. Euro und jährlich ca. 5 Tsd. Euro. Die jährli-
chen Gebührenzahlungen der Versicherungsunternehmen an das KBA für die elektroni-
sche Mitteilung über die Zuteilung einer Versicherungsplakette betragen jährlich ca. 6 
Tsd. Euro bis 30 Tsd. Euro. Die jährlichen zusätzlichen Gebühreneinnahmen (einschließ-
lich der erstatteten Reisekosten) des KBA betragen demnach insgesamt einmalig ca. 58 
Tsd. Euro sowie jährlich ca. 72 Tsd. bis 96 Tsd. Euro. 
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Referentenentwurf des Bundesministeriums für Verkehr und 
digitale Infrastruktur 

Entwurf einer Verordnung über die Teilnahme von Elektrokleinstfahr-
zeugen am Straßenverkehr und zur Änderung weiterer straßenver-

kehrsrechtlicher Vorschriften 

Vom ... 

Es verordnen 

– auf Grund des § 6 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a, c, e, h, q , u  und w, Nummer 2 
Buchstabe b, c, f, s und t, Nummer 3 erster Halbsatz und Buchstabe c und i, Nummer 
4a  und 17, § 26a Absatz 1 Nummer 1 und 2 und des § 47 Nummer 1, 2, 4 und 7 des 
Straßenverkehrsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. März 2003 
(BGBl. I S. 310, 919), von denen § 6 Absatz 1 im Satzteil vor Nummer 1, § 26a Ab-
satz 1 Nummer 1 und § 47 Nummer 1, 2, 4 und 7 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 5 
und Nummer 6 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa des Gesetzes vom 28. November 
2014 (BGBl. I S. 1802), § 6 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe u und w durch Artikel 1 
Nummer 6 Buchstabe c und d Doppelbuchstabe aa und bb des Gesetzes vom 28. 
August 2013 (BGBl. I S. 3313), § 6 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b durch Artikel 1 
Nummer 2 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa des Gesetzes vom 03. Mai 2005 (BGBl. 
I S. 1221) und § 26a Absatz 1 Nummer 2 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 3 des Ge-
setzes vom 19. Juli 2007 (BGBl. I S.1460) geändert worden sind, das Bundesministe-
rium für Verkehr und digitale Infrastruktur, 

– auf Grund des § 6 Absatz 1 Nummer 5a und 15 in Verbindung mit Absatz 2a des 
Straßenverkehrsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. März 2003 
(BGBl. I S. 310, 919) in Verbindung mit § 1 Absatz 2 des Zuständigkeitsanpassungs-
gesetzes vom 16. August 2002 (BGBl. I S. 3165) und dem Organisationserlass vom 
14. März 2018 (BGBl. I S. 374), von denen § 6 Absatz 1 Nummer 5a und 15 und Ab-
satz 2a zuletzt durch Artikel 1 Nummer 6 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa und 
Buchstabe c des Gesetzes vom 28. November 2014 (BGBl. I S. 1802) geändert wor-
den ist, das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur und das Bun-
desministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, 

– auf Grund des § 6 Absatz 1 Nummer 9 in Verbindung mit Absatz 2 des Straßenver-
kehrsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. März 2003 (BGBl. I S. 
310, 919) in Verbindung mit § 1 Absatz 2 des Zuständigkeitsanpassungsgesetzes 
vom 16. August 2002 (BGBl. I S. 3165) und dem Organisationserlass vom 14. März 
2018 (BGBl. I S. 374), von denen § 6 Absatz 1 Nummer 9 und Absatz 2 zuletzt durch 
Artikel 1 Nummer 6 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa und Buchstabe b des Geset-
zes vom 28. November 2014 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist, das Bundesmi-
nisterium für Verkehr und digitale Infrastruktur und das Bundesministerium des In-
nern, für Bau und Heimat sowie 

– auf Grund des § 7 Nummer 1 des Pflichtversicherungsgesetzes vom 5. April 1965 
(BGBl. I S. 213), der zuletzt durch Artikel 493 Nummer 2 der Verordnung vom 31. Au-
gust 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, das Bundesministerium für Verkehr 
und digitale Infrastruktur im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Justiz und 
für Verbraucherschutz und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie: 
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Artikel 1 

Verordnung über die Teilnahme von Elektrokleinstfahrzeugen am 
Straßenverkehr 

(Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung – eKFV) 

§ 1 

Anwendungsbereich 

(1) Elektrokleinstfahrzeuge im Sinne dieser Verordnung sind Fahrzeuge mit elektri-
schem Antrieb und einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von nicht weniger als 12 
km/h und nicht mehr als 20 km/h, die folgende Merkmale aufweisen: 

1. Fahrzeug ohne Sitz oder selbstbalancierendes Fahrzeug mit oder ohne Sitz, 

2. eine Lenk- oder Haltestange, 

3. eine Nenndauerleistung von nicht mehr als 500 Watt, oder von nicht mehr als 
1200 Watt, wenn ein Hauptteil der Leistung zur Selbstbalancierung verwendet wird, 

4. eine Gesamtbreite von nicht mehr als 700 mm, eine Gesamthöhe von nicht mehr als 
1400 mm und eine Gesamtlänge von nicht mehr als 2000 mm, 

5. eine maximale Fahrzeugmasse ohne Fahrer von nicht mehr als 50 kg, 

6. eine Anzeige für den Energievorrat. 

(2) Ein Elektrokleinstfahrzeug ist selbstbalancierend, wenn es mit einer integrierten 
elektronischen Balance-, Antriebs-, Lenk- und Verzögerungstechnik ausgestattet ist, 
durch die es eigenständig in Balance gehalten wird. 

(3) Elektrokleinstfahrzeuge im Sinne der Absätze 1 und 2 dürfen nur nach Maßgabe 
der folgenden Vorschriften auf öffentlichen Straßen verwendet werden. 

§ 2 

Anforderungen an das Inbetriebsetzen 

(1) Ein Elektrokleinstfahrzeug darf auf öffentlichen Straßen nur in Betrieb gesetzt 
werden, wenn 

1.  

a) es einem Typ entspricht, für den eine Allgemeine Betriebserlaubnis erteilt worden 
ist oder 

b) für dieses eine Einzelbetriebserlaubnis erteilt worden ist, 
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2. es eine gültige Versicherungsplakette für Elektrokleinstfahrzeuge nach § 29a der 
Fahrzeug-Zulassungsverordnung führt, 

3. es entsprechend § 59 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung mit einer Fahrzeug-
Identifizierungsnummer sowie einem Fabrikschild gekennzeichnet ist. Als Fahrzeug-
typ müssen auf dem Fabrikschild "Elektrokleinstfahrzeug" angegeben sein. Anstelle 
der in § 59 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 und 6 der Straßenverkehrs-Zulassungs-
Ordnung genannten Angaben müssen muss auf dem Fabrikschild die bauartbedingte 
Höchstgeschwindigkeit und die Genehmigungsnummer der Allgemeinen Betriebser-
laubnis oder der Einzelbetriebserlaubnis für das Fahrzeug angegeben sein und 

4. es den Anforderungen an die Verzögerungseinrichtung nach § 4, den lichttechni-
schen Einrichtungen nach § 5, den Einrichtung für Schallzeichen nach § 6 sowie den 
sonstigen Sicherheitsanforderungen nach § 7 entspricht. 

Die Datenbestätigung nach § 20 Absatz 3a der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung 
oder die Bescheinigung über die Einzelbetriebserlaubnis muss für eine Inbetriebnahme 
aufbewahrt und zuständigen Personen auf Verlangen zur Prüfung ausgehändigt werden. 

(2) Für Elektrokleinstfahrzeuge richtet sich die Erteilung 

1. einer Allgemeinen Betriebserlaubnis nach den Anforderungen des § 20 der Straßen-
verkehrs-Zulassungs-Ordnung, 

2. einer Einzelbetriebserlaubnis nach den Anforderungen des § 21 der Straßenverkehrs-
Zulassungs-Ordnung. 

Die in Satz 1 bezeichneten Erlaubnisse werden erteilt, wenn  das Fahrzeug die Anforde-
rungen des § 1 Absatz 1 und der §§ 4 bis 7 erfüllt. 

(3) Für die Wirksamkeit der Allgemeinen Betriebserlaubnis oder der Einzelbetriebs-
erlaubnis gilt § 19 Absatz 2 und 3 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung. Ist die Be-
triebserlaubnis nach § 19 Absatz 2 Satz 2 oder Absatz 3 Satz 2 der Straßenverkehrs-
Zulassungs-Ordnung erloschen, so darf das Fahrzeug nicht auf öffentlichen Straßen in 
Betrieb gesetzt werden. 

(4) Der Halter darf die Inbetriebnahme eines Elektrokleinstfahrzeugs auf öffentlichen 
Straßen nicht anordnen oder zulassen, wenn das Elektrokleinstfahrzeug 

1. nicht einem genehmigten Typ nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 entspricht, eine Ein-
zelgenehmigung nach Absatz 1 Satz 2 nicht erteilt worden ist oder die Betriebser-
laubnis nach Absatz 3 in Verbindung mit § 19 Absatz 2, 3 und 5 der Straßenverkehrs-
Zulassungs-Ordnung erloschen ist, 

2. nicht eine gültige Versicherungsplakette nach Absatz 1 Nummer 2 führt. 

§ 3 

Berechtigung zum Führen 

(1) Für das Führen eines Elektrokleinstfahrzeugs muss mindestens die Berechtigung 
zum Führen eines fahrerlaubnisfreien Fahrzeugs gemäß § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1a 
in Verbindung mit § 5 Absatz 1 Satz 1 der Fahrerlaubnis-Verordnung nachgewiesen wer-
den. 
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(2) Ein Elektrokleinstfahrzeug darf auf öffentlichen Straßen nur in Betrieb gesetzt 
werden, wenn mindestens eine Berechtigung nach Absatz 1 nachgewiesen wurde. 

§ 4 

Anforderungen an die Verzögerungseinrichtung 

Ein Elektrokleinstfahrzeug muss mit zwei voneinander unabhängigen Bremsen im 
Sinne des § 65 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung ausgerüstet sein, die 

1. das Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen können, 

2. bis zur Maximalgeschwindigkeit wirken, 

3. mindestens einen Verzögerungswert von 3,5 m/s² erreichen und 

4. jeweils einzeln bei Ausfall der jeweils anderen Bremse eine Mindestverzögerung von 
44% der Bremswirkung nach Nummer 3 erreichen, ohne dass das Kraftfahrzeug sei-
ne Spur verlässt. 

§ 5 

Anforderungen an die lichttechnischen Einrichtungen 

(1) Ein Elektrokleinstfahrzeug muss mit lichttechnischen Einrichtungen ausgerüstet 
sein, die den Anforderungen des § 67 Absatz 1 bis 6 der Straßenverkehrs-Zulassungs-
Ordnung entsprechen und in einer amtlich genehmigten Bauart gemäß § 22a Absatz 1 
Nummer 22 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung ausgeführt sind. 

(2) Die Versorgung der Beleuchtungsanlage kann über eine Kopplung an den Ener-
giespeicher für den Antrieb erfolgen.  

(3) Die seitliche Kennzeichnung hat mit gelben Rückstrahlern nach beiden Seiten 
wirkend gemäß Nummer 18 der Technischen Anforderungen an Fahrzeugteile bei der 
Bauartprüfung nach § 22a StVZO vom 5. Juli 1973 (VkBl. 1973 S. 558), die zuletzt durch 
die Bekanntmachung vom 23. Februar 1994 (VkBl. 1994 S. 233) geändert worden ist, 
oder mit ringförmig zusammenhängenden retroreflektierenden weißen Streifen an den 
Reifen oder Felgen des Vorderrades und des Hinterrades zu erfolgen. 

(4) Bei einspurigen Elektrokleinstfahrzeugen ist die Ausrüstung mit nach vorne und 
nach hinten wirkenden Fahrtrichtungsanzeigern entsprechend § 67 Absatz 5 Satz 6 der 
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung vorgeschrieben, bei mehrspurigen Elektrokleinst-
fahrzeugen ist diese zulässig. Zusätzlich 

1. dürfen auch die hinteren Fahrtrichtungsanzeiger mit der Lenkung mitschwenken, 

2. darf der Abstand vom hintersten Punkt des Fahrzeugs zu den Fahrtrichtungsanzeigern 
mehr als 300 mm betragen, 

3. darf die maximale Anbauhöhe der vorderen und hinteren Fahrtrichtungsanzeiger 1400 
mm betragen, 
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4. darf bei den hinteren Fahrtrichtungsanzeigern die minimale Anbauhöhe 150 mm betra-
gen, wenn der Vertikalwinkel der geometrischen Sichtbarkeit mindestens 25° über der 
Horizontalen beträgt. 

§ 6 

Anforderungen an die Einrichtung für Schallzeichen 

Elektrokleinstfahrzeuge müssen mit mindestens einer helltönenden Glocke nach 
§ 64a der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung ausgerüstet sein. Es dürfen auch andere 
Einrichtungen für Schallzeichen angebracht sein, die der Regelung Nr. 28 der Wirt-
schaftskommission der Vereinten Nationen für Europa (UN/ECE) - Einheitliche Vorschrif-
ten für die Genehmigung der Vorrichtungen für Schallzeichen und der Kraftfahrzeuge hin-
sichtlich ihrer Schallzeichen (ABl. L 323 vom 6.12.2011, S.33) entsprechen. 

§ 7 

Sonstige Sicherheitsanforderungen 

Elektrokleinstfahrzeuge müssen: 

1. die Tests entsprechend den Prüfanforderungen und Anforderungen an die Fahrdy-
namik nach der Anlage zu dieser Verordnung erfüllen, 

2. den Anforderungen der Regelung Nr. 10 der Wirtschaftskommission der Vereinten 
Nationen für Europa (UN/ECE) - Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der 
Fahrzeuge hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit (ABl. L 254 vom 
20.9.2012, S. 1) entsprechen, 

3. den Maßnahmen zum Schutz vor Manipulation der DIN EN 15194-20171) entspre-
chen, 

4. einen wirksamen Schutz gegen das direkte Berühren aller spannungsführenden Bau-
teile aufweisen, 

5. gegen unbeabsichtigtes Verstellen aller Bedien- und Bauteile gesichert sein, 

6. sowohl im Betriebszustand als auch im gegebenenfalls abweichenden Transportzu-
stand so beschaffen und ausgerüstet sein, dass sie sicher sind, ihr verkehrsüblicher 
Betrieb niemanden schädigt oder mehr als unvermeidbar gefährdet, behindert oder 
belästigt und den Fahrer insbesondere bei Unfällen vor Verletzungen möglichst ge-
schützt ist sowie das Ausmaß und die Folgen von Verletzungen möglichst gering 
bleiben, 

7. so beschaffen sein, dass sich das Bedienelement zur Steuerung der Motorleistung 
(zum Beispiel ein Drehgriff oder Knopf) innerhalb einer Sekunde selbständig in Null-
stellung zurückstellt, wenn der Fahrer es loslässt. Abweichend davon muss sich der 
Fahrzeugantrieb bei selbstbalancierenden Fahrzeugen innerhalb einer Sekunde au-
tomatisch deaktivieren, wenn sich der Fahrer nicht auf dem Fahrzeug befindet. Dazu 
müssen selbstbalancierende Fahrzeuge mit einem System zur Zustandserkennung 
ausgerüstet sein, das erkennt, ob sich der Fahrer auf dem Fahrzeug befindet.  

                                                
1) Der Normentwurf „DIN EN 15194 Fahrräder - Elektromotorisch unterstützte Räder - EPAC; Deutsche 

Fassung EN 15194:2017“ ist beim Beuth Verlag GmbH, Berlin, zu beziehen. 
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§ 8 

Personenbeförderung und Anhängerbetrieb 

Die Personenbeförderung sowie der Anhängerbetrieb sind für Elektrokleinstfahrzeuge 
nicht gestattet. 

§ 9 

Anwendung der Straßenverkehrs-Ordnung 

Wer ein Elektrokleinstfahrzeug im Straßenverkehr führt, unterliegt den Vorschriften 
der Straßenverkehrs-Ordnung nach Maßgabe der nachfolgenden §§ 10 bis 13. 

§ 10 

Zulässige Verkehrsflächen 

(1) Innerhalb geschlossener Ortschaften dürfen nur baulich angelegte Radwege, 
Radfahrstreifen (Zeichen 237 in Verbindung mit Zeichen 295 der Anlage 2 zur Straßen-
verkehrs-Ordnung) und Fahrradstraßen (Zeichen 244.1 der Anlage 2 zur Straßenver-
kehrs-Ordnung) befahren werden. Wenn solche nicht vorhanden sind, darf auf Fahrbah-
nen oder in verkehrsberuhigten Bereichen (Zeichen 325.1 der Anlage 3 zur Straßenver-
kehrs-Ordnung) gefahren werden. 

(2) Außerhalb geschlossener Ortschaften dürfen nur baulich angelegte Radwege 
und Seitenstreifen befahren werden. Wenn solche nicht vorhanden sind, darf auf Fahr-
bahnen gefahren werden. 

(3) Für das Fahren auf anderen Verkehrsflächen können die Straßenverkehrsbehör-
den abweichend von Absatz 1 und 2 Ausnahmen für bestimmte Einzelfälle oder allgemein 
für bestimmte Antragsteller zulassen. Eine allgemeine Zulassung kann durch Anordnung 
des Zusatzzeichens 

 

„Elektrokleinstfahrzeuge frei“ 

bekanntgegeben werden. 
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§ 11 

Allgemeine Verhaltensregeln 

(1) Wer ein Elektrokleinstfahrzeug führt, muss auf Fahrbahnen einzeln hintereinan-
der fahren, darf sich nicht an fahrende Fahrzeuge anhängen und nicht freihändig fahren. 

(2) Mit Elektrokleinstfahrzeugen darf von dem Gebot, auf Fahrbahnen mit mehreren 
Fahrstreifen möglichst weit rechts zu fahren, nicht abgewichen werden.  

(3) Sind an einem Elektrokleinstfahrzeug keine Fahrtrichtungsanzeiger vorhanden, 
so sind Richtungsänderungen durch Handzeichen anzuzeigen.  

(4) Wer ein Elektrokleinstfahrzeug auf Radverkehrsflächen führt, muss auf den Rad-
verkehr Rücksicht nehmen und erforderlichenfalls die Geschwindigkeit an den Radverkehr 
anpassen. Schnellerem Radverkehr ist das Überholen zu ermöglichen. Auf gemeinsamen 
Geh- und Radwegen (Zeichen 240 der Anlage 2 zur Straßenverkehrs-Ordnung) haben 
Fußgänger Vorrang und dürfen weder behindert noch gefährdet werden. Erforderlichen-
falls muss die Geschwindigkeit an den Fußgängerverkehr angepasst werden. 

(5) Die für das Parken von Fahrzeugen zur Anwendung kommenden Vorschriften 
der Straßenverkehrs-Ordnung gelten nicht für Elektrokleinstfahrzeuge. Sie werden wie 
Fahrräder nicht geparkt, sondern abgestellt.  

§ 12 

Besonderheiten bei angeordneten Verkehrsverboten nach der Straßenverkehrs-
Ordnung 

(1) Ist ein Verbot für Fahrzeuge aller Art (Zeichen 250 der Anlage 2 zur Straßenver-
kehrs-Ordnung) angeordnet, so dürfen Elektro-kleinstfahrzeuge dort geschoben werden. 

(2) Ist ein Verbot für Kraftwagen (Zeichen 251 der Anlage 2 zur Straßenverkehrs-
Ordnung), ein Verbot für Krafträder (Zeichen 255 der Anlage 2 zur Straßenverkehrs-
Ordnung), ein Verbot für Kraftfahrzeuge (Zeichen 260 der Anlage 2 zur Straßenverkehrs-
Ordnung) oder ein Verbot der Einfahrt (Zeichen 267 der Anlage 2 zur Straßenverkehrs-
Ordnung) angeordnet, so dürfen Elektrokleinstfahrzeuge dort nur fahren oder einfahren, 
wenn dies durch das Zusatzzeichen „Elektrokleinstfahrzeuge frei“ erlaubt ist. 

(3) Ist ein Gehweg (Zeichen 239 der Anlage 2 zur Straßenverkehrs-Ordnung) oder 
der Beginn einer Fußgängerzone (Zeichen 242.1 der Anlage 2 zur Straßenverkehrs-
Ordnung) angeordnet, so können Elektrokleinstfahrzeuge durch das Zusatzzeichen 
„Elektrokleinstfahrzeuge frei“ zugelassen sein, wenn dort auch Radverkehr zugelassen ist. 

(4) Ist ein Verbot für den Radverkehr (Zeichen 254 der Anlage 2 zur Straßenver-
kehrs-Ordnung) angeordnet, so gilt dies auch für Elektrokleinstfahrzeuge. 

§ 13 

Lichtzeichen 

Elektrokleinstfahrzeuge unterfallen der Lichtzeichenregelung des § 37 Absatz 2 
Nummer 5 und 6 der Straßenverkehrs-Ordnung. Dabei kommt das Sinnbild „Radverkehr“ 
für sie zur Anwendung. 
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§ 14 

Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 24 Absatz 1 Satz 1 des Straßenverkehrsgesetzes 
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 4, Absatz 3 Satz 2 oder § 3 Absatz 2 ein 
Elektrokleinstfahrzeug in Betrieb setzt, 

2. entgegen § 2 Absatz 1 Satz 3 eine dort genannte Bestätigung oder Bescheinigung 
nicht aufbewahrt oder nicht rechtzeitig aushändigt, 

3. entgegen § 2 Absatz 4 als Halter die Inbetriebnahme eines Elektrokleinstfahrzeugs 
auf öffentlichen Straßen anordnet oder zulässt, 

4. entgegen § 8 eine Person befördert oder einen Anhänger betreibt oder 

5. entgegen § 10 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 Satz 1 über zulässige Verkehrsflächen 
oder des § 11 Absätze 1 bis 4 über allgemeine Verkehrsregeln handelt. 

§ 15 

Übergangsbestimmungen 

Genehmigungen, die bis zum Außerkrafttreten der Mobilitätshilfenverordnung vom 
16. Juli 2009 (BGBl. I S. 2097) erteilt wurden, bleiben gültig. Genehmigungen auf Basis 
der außer Kraft gesetzten Verordnung dürfen nicht geändert werden. 
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Anlage 

(zu § 7 Nummer 1) 

Prüfanforderungen und Anforderungen an die Fahrdynamik  

1. Allgemeine Prüfbedingungen 

1.1 Die Prüfungen sind auf einer Fahrbahn mit ebener, trockener und griffiger Beton- 
oder Asphaltoberfläche durchzuführen. In Längsrichtung darf die Prüfstrecke keine größe-
re Steigung als 1% und keine größere Schrägneigung als 3% aufweisen. 

1.2 Die Umgebungstemperatur muss zwischen 0 °C und 45 °C liegen. 

1.3 Die Prüfungen dürfen nur stattfinden, wenn die Ergebnisse nicht vom Wind beein-
flusst werden. 

1.4 Bei den Prüfungen muss der Akkuladestand des Fahrzeugs mindestens 75% be-
tragen. 

1.5 Bei Luftreifen ist vor den Prüfungen der vom Hersteller für den normalen Betrieb 
vorgesehene Fülldruck einzustellen. 

1.6 Die Masse des Fahrzeugs muss der Masse in fahrbereitem Zustand entsprechen. 

2. Prüfverfahren 

2.1 Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit 

2.1.1 Zur Ermittlung der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit muss das zu prüfende 
Fahrzeug über eine Strecke von mindestens 50m mit maximaler Antriebsleistung gefah-
ren werden. Dabei ist die gefahrene Höchstgeschwindigkeit zu ermitteln. Die Prüfung ist 
im Anschluss in die entgegengesetzte Richtung der Strecke zu wiederholen. 

2.1.2 Die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs wird in km/h durch eine ganze Zahl 
ausgedrückt, die dem arithmetischen Mittel der bei zwei aufeinanderfolgenden Prüfungen 
in jeweils beiden Fahrtrichtungen ermittelten Geschwindigkeitswerte, die nicht mehr als 
10% voneinander abweichen dürfen, am nächsten kommt. Liegt das arithmetische Mittel 
genau in der Mitte zwischen zwei ganzen Zahlen, so wird aufgerundet.  

2.1.3 Die bei den Prüfungen ermittelte Höchstgeschwindigkeit darf von der angegebe-
nen bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit nicht mehr als 10% abweichen. 

2.1.4 Wenn das Elektrokleinstfahrzeug über einen eigenen Geschwindigkeitsmesser mit 
Anzeige verfügt, so kann dieser hierbei auf seine Genauigkeit der Anzeige überprüft wer-
den. Wenn er eine Genauigkeit von max. 10% Toleranz nach oben und 0% nach unten 
aufweist, kann dieser fahrzeugeigene Geschwindigkeitsmesser für alle weiteren Fahrtests 
verwendet werden, bei denen die Fahrzeuggeschwindigkeit relevant ist. 

2.2 Verzögerung 
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2.2.1 Das Fahrzeug wird auf der Prüfstrecke mit der bauartbedingten Höchstgeschwin-
digkeit geradeaus gefahren. An einem festgelegten Punkt wird mit beiden Bremseinrich-
tungen gleichzeitig schnellstmöglich bis zum Stillstand maximal verzögert, solange dies 
ohne Sturzgefährdung (z. B. durch ein blockierendes Vorderrad bei Einspurfahrzeugen) 
möglich ist. Bei Sturzgefährdung muss die aufgebrachte Bremskraft entsprechend redu-
ziert werden, damit das Fahrzeug während des Bremsvorgangs sturzfrei beherrschbar 
bleibt. 

2.2.2 Der benötigte Anhalteweg wird auf zwei Nachkommastellen in Metern gemessen. 

2.2.3 Die Messung ist in mindestens 3 aufeinanderfolgenden Prüfungen zu wiederholen. 

2.2.4 Mit der nachfolgenden Formel wird die erreichte Durchschnittsverzögerung be-
rechnet. Die Verzögerung des Fahrzeugs wird in m/s² durch eine Dezimalzahl mit einer 
Nachkommastelle ausgedrückt. 

 

 

a =  Durchschnittsverzögerung [m/s²] 

v =  Ausgangsgeschwindigkeit [m/s] 

s =  Anhalteweg [m] 

Der Wert für die jeweilige Verzögerung wird auf die erste Stelle nach dem Komma gerun-
det. 

2.2.5 Zur Überprüfung der Mindestverzögerung bei Ausfall einer Bremseinrichtung wird: 

a) bei unabhängig voneinander bedienbaren Bremsen der obige Fahrversuch wie-
derholt, jedoch mit dem Unterschied, dass jeweils nur eine Bremse jeweils in mindestens 
3 aufeinanderfolgenden Prüfungen betätigt wird; 

b) bei kombinierten Bremseinrichtungen je eine der Bremsen geeignet außer Funkti-
on gesetzt und der obige Fahrversuch wiederholt. 

2.3 Fahrdynamik 

2.3.1 Ergänzend zu Nr. 1.1.1 muss die Fahrbahn für die Fahrdynamikprüfungen jeweils 
die in den nachfolgenden Prüfungen beschriebenen Fahrbahnelemente aufweisen. 

2.3.2 In den Prüfungen sind die Fahrbahnelemente jeweils mit der bauartbedingten 
Höchstgeschwindigkeit und mit einer Geschwindigkeit von 8 ± 4 km/h zu befahren. Zu-
sätzlich sind die Fahrbahnelemente bei den Prüfungen 1 und 2 (je nur an den Auffahrstu-
fen) und 4 (mit direktem Kontakt des in Fahrtrichtung vorderen Rades an die Auffahrstu-
fe/Bordsteinkante) jeweils aus dem Stillstand anzufahren. 

2.3.3 Das Fahrzeug muss bei jeder Prüfung das jeweilige Fahrbahnelement vollständig 
überfahren und dabei jederzeit für den Fahrenden beherrschbar bleiben. Die vom Fah-
renden gewünschte Fahrtrichtung muss beibehalten werden, wobei eine maximale Ab-
weichung zwischen der Soll- und der Ist-Trajektorie von 20° zulässig ist. Selbstbalancie-
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rende Fahrzeuge müssen während den Prüfungen die Balance einhalten und dürfen ins-
besondere nicht plötzlich die Selbstbalancefunktion deaktivieren. 

2.3.4 Prüfung 1 (Vertiefung) 

2.3.4.1 Aufbau des Fahrbahnelements: 

Eine Vertiefung zur Fahrebene mit den Maßen von mindestens 100 x 100 x 5 cm (L x B x 
H) mit senkrechten Wänden und einer Ausfahrrampe im Winkel von 45° 

 

Bild 1: Vertiefung (rechts) mit Ausfahrrampe (links) 

2.3.4.2 Mit dem zu prüfenden Fahrzeug ist die Vertiefung gerade über die Kante in Rich-
tung Rampe parallel zur eingezeichneten Fahrtrichtung zu durchfahren. 

Bei einem mehrspurigen zu prüfenden Fahrzeug ist die Versuchsfahrt zusätzlich mit nur 
einer Spur durch die Vertiefung zu wiederholen. 

2.3.5 Prüfung 2 (Ab- und Auffahrstufe) 

2.3.5.1 Aufbau des Fahrbahnelements: 

Eine Ab- und Auffahrstufe mit 2 cm Höhendifferenz zur Fahrebene (Größe 100 x 100 cm) 
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Bild 2: Ab- und Auffahrstufe (von rechts nach links) 

2.3.5.2 Mit dem zu prüfenden Fahrzeug ist die Vertiefung gerade über die Kante in Rich-
tung Auffahrstufe parallel zur eingezeichneten Fahrtrichtung zu durchfahren. 

Bei einem mehrspurigen zu prüfenden Fahrzeug ist die Versuchsfahrt zusätzlich mit nur 
einer Spur durch die Vertiefung zu wiederholen. 

2.3.6 Prüfung 3 (Einseitige Absenkung) 

2.3.6.1 Aufbau des Fahrbahnelements: 

Eine Wegstrecke, auf der die Fahrebene in Fahrtrichtung linksseitig auf einer Länge von 
100 cm um 10 cm abfällt bzw. rechtseitig ansteigt (einseitige Absenkung bzw. Auffahrt) 

 

Bild 3: Einseitige Absenkung 

2.3.6.2 Mit dem zu prüfenden Fahrzeug ist die einseitig abfallende Wegstrecke ab- und 
aufwärts parallel zur eingezeichneten Fahrtrichtung zu befahren. 

2.3.7 Prüfung 4 (Bordsteinprofil) 

2.3.7.1 Aufbau des Fahrbahnelements: 

Eine Bordsteinkante mit Profil wie in Bild 4 dargestellt und einem Höhenunterschied zwi-
schen Fahrbahnniveau und Bordsteinoberkante von 3 cm. 

 

Bild 4: Bordsteinprofil 
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2.3.7.2 Mit dem zu prüfenden Fahrzeug ist die Bordsteinkante aufwärts unter einem Win-
kel von 90° und unter einem Winkel von 45° zu überfahren. 

2.4 Antriebsdeaktivierung 

2.4.1 Das Fahrzeug wird auf der Prüfstrecke mit Schrittgeschwindigkeit gefahren. Die 
fahrende Person steigt bei dieser Geschwindigkeit gezielt vom Fahrzeug ab und nimmt 
die Hände von der Lenk- oder Haltestange. 

2.4.2 Es muss erkennbar sein, dass der Fahrzeugantrieb innerhalb von 1,0 s nach den 
Absteigen automatisch deaktiviert wird und das Fahrzeug nicht motorisch betrieben wei-
ter- oder losrollt. 

2.4.3 Bei selbstbalancierenden Fahrzeugen wird zusätzlich folgender Test durchgeführt: 

2.4.3.1 Der Prüfer steht neben dem Fahrzeug und schaltet das Fahrzeug in den fahrberei-
ten Zustand. Dann nimmt der Prüfer die Hände vom Fahrzeug und lässt es los. 

2.4.3.2 Der Fahrzeugantrieb darf nicht aktiviert werden und das Fahrzeug darf nicht los-
fahren. 

Artikel 2 

Änderung der Fahrerlaubnis-Verordnung 

Die Fahrerlaubnis-Verordnung vom 13. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1980), die zuletzt 
durch Artikel 1 der Verordnung vom 3. Mai 2018 (BGBl. I S. 566) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Die Angabe zu § 5 wird wie folgt gefasst: 

b) „§ 5 Sonderbestimmungen für das Führen von fahrerlaubnisfreien Fahrzeugen 
nach § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 bis 1b“.Die Angaben zu den Anlagen 1 und 
2 werden wie folgt gefasst: 

„Anlage 1 Mindestanforderungen an die Ausbildung von Bewerbern um eine Prüfbescheinigung zum Führen von fahrer-
laubnisfreien Fahrzeugen nach § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 bis 1b durch Fahrlehrer (zu § 5 Absatz 2) 

Anlage 2 Ausbildungs- und Prüfbescheinigung zum Führen von fahrerlaubnisfreien Fahrzeugen nach § 4 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 1 bis 1b (zu § 5 Absatz 2 und 4)“. 

2. In § 3 Absatz 1 Satz 2 werden nach den Wörtern 

„§ 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1“ ein Komma und die Wörter „ein Elektrokleinstfahr-
zeug nach §  4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1a“ eingefügt. 

3. § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1a wird wie folgt gefasst: 

„1a. Elektrokleinstfahrzeuge nach § 1 Absatz 1 der Elektrokleinstfahrzeuge-
Verordnung,“. 

4. § 5 wird wie folgt geändert: 
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a) Die Überschrift zu § 5 wird wie folgt gefasst: 

 „§ 5 Sonderbestimmungen für das Führen von fahrerlaubnisfreien Fahrzeugen 
nach § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 bis 1b“. 

b) In Absatz 1 Satz 1 wird der Satzteil vor Nummer 1 wie folgt gefasst: 

„Wer auf öffentlichen Straßen ein fahrerlaubnisfreies Fahrzeug nach § 4 Absatz 1 
Nummer 1 bis 1b führt, muss in einer Prüfung nachgewiesen haben, dass er“.  

c) In Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter „Prüfbescheinigung zum Führen von Mofas 
und zwei- und dreirädriger Fahrzeuge bis 25 km/h“ durch die Wörter „Prüfbe-
scheinigung zum Führen von fahrerlaubnisfreien Fahrzeugen nach § 4 Absatz 1 
Satz 2 Nummer 1 bis 1b“ ersetzt.  

d) In Absatz 5 erster Halbsatz werden die Wörter „Mofa nach § 4 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 1 oder ein Kraftfahrzeug nach § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1b“ durch 
die Wörter „fahrerlaubnisfreies Fahrzeug nach § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 bis 
1b“ ersetzt. 

5. In § 10 Absatz 4 werden die Wörter „Mofa nach § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 oder 
auf einem Kleinkraftrad nach § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1b“ durch die Wörter 
„fahrerlaubnisfreien Fahrzeug nach § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 und 1b“ ersetzt. 

6. § 76 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 

3. „ § 5 Absatz 1 (Prüfung für das Führen von fahrerlaubnisfreien Fahrzeugen 
nach § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 bis 1b)  

4. gilt nicht für Führer der in § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 bis 1b bezeichne-
ten Fahrzeuge, die vor dem 1. April 1965 geboren sind.“ 

b) Der Nummer 5 wird folgender Satz angefügt: 

„Prüfbescheinigungen für Mofas und für zwei- und dreirädrige Kraftfahrzeuge bis 25 km/h, 
die nach den bis zum [einsetzen: Tag vor dem Tag des Inkrafttretens] vorgeschriebenen 
Mustern ausgefertigt worden sind, bleiben gültig.“ 

7. Anlage 1 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:  

„Anlage 1 (zu § 5 Absatz 2) 

b) Mindestanforderungen an die Ausbildung von Bewerbern um eine Prüfbescheini-
gung zum Führen von fahrerlaubnisfreien Fahrzeugen nach § 4 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 1 bis 1b  durch Fahrlehrer“. Im Satz 1 vor Nummer 1 wird das Wort „Mo-
fa-Prüfbescheinigung“ durch die Wörter „Prüfbescheinigung zum Führen von 
fahrerlaubnisfreien Fahrzeugen nach § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 bis 1b“ er-
setzt. 

8. Anlage 2 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 
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„Anlage 2 (zu § 5 Absatz 2 und 4) 

b) Ausbildungs- und Prüfbescheinigung zum Führen von fahrerlaubnisfreien Fahr-
zeugen nach § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 bis 1b“.Die Überschrift des Buch-
staben a wird wie folgt gefasst: 

„a) Ausbildungsbescheinigung für fahrerlaubnisfreie Fahrzeuge“. 

c) Buchstabe b wird wie folgt geändert: 

aa) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„b) Prüfbescheinigung zum Führen von fahrerlaubnisfreien Fahrzeugen nach 
§ 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 bis 1b“. 

bb) Im Muster der vorderen Außenseite werden die Wörter „Mofas und zwei- und 
dreirädrigen Kraftfahrzeugen bis 25 km/h“ durch die Wörter „fahrerlaubnis-
freien Fahrzeugen“ ersetzt. 

cc) Im Muster der hinteren Außenseite werden die Wörter „Mofas und von zwei- 
und dreirädrigen Kraftfahrzeugen bis 25 km/h“ durch die Wörter „fahrerlaub-
nisfreien Fahrzeugen“ ersetzt. 

Artikel 3 

Änderung der Fahrzeug-Zulassungsverordnung 

Die Fahrzeug-Zulassungsverordnung vom 3. Februar 2011 (BGBl. I S. 139), die zu-
letzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 31. Juli 2017 (BGBl. I S. 3090) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 

1. Der Inhaltsübersicht wird folgende Angabe angefügt: 

„Anlage 13 Versicherungsplakette für Elektrokleinstfahrzeuge“. 

2. § 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe g wird wie folgt gefasst: 

„g) Elektrokleinstfahrzeuge im Sinne des § 1 Absatz 1 der Elektrokleinstfahr-
zeuge-Verordnung vom [einsetzen: Ausfertigungsdatum dieser Verordnung] (BGBl. I 
S. [einsetzen: Seitenzahl der Fundstelle dieser Verordnung]) in der jeweils geltenden 
Fassung,“ 

3. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „§ 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und 2 
Buchstabe a bis g“ durch die Wörter „§ 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a 
bis f und Nummer 2 Buchstabe a bis g“ ersetzt. 

b) In Absatz 5 Satz 1 wird die Angabe „§ 3 Absatz 2“ durch die Wörter „§ 3 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a bis f und Nummer 2“ ersetzt. 

4. In § 5 Absatz 1 und Absatz 3 Satz 1 werden jeweils die Wörter „dieser Verordnung 
oder der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung“ durch die Wörter „dieser Verord-
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nung, der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung oder der Elektrokleinstfahrzeuge-
Verordnung“ ersetzt. 

5. Nach § 29 wird folgender § 29a eingefügt: 

„§ 29a  

Versicherungsplakette 

(1) Durch die Versicherungsplakette wird für die Kraftfahrzeuge im Sinne des 
§ 1 Absatz 1 der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung in Verbindung mit § 3 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 1 Buchstabe g nachgewiesen, dass für das jeweilige Kraftfahrzeug 
eine dem Pflichtversicherungsgesetz entsprechende Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung besteht. 

(2) Die Regelungen über das Versicherungskennzeichen nach den §§ 26 und 27 
sind mit folgenden Maßgaben entsprechend anzuwenden: 

1. Abweichend von § 26 Absatz 1 Satz 6 genügt es, wenn die Bescheinigung über 
die Versicherungsplakette für eine Inbetriebnahme aufbewahrt und zuständigen 
Personen auf Verlangen zur Prüfung ausgehändigt wird. 

2. Abweichend von § 26 Absatz 2 besteht die Versicherungsplakette anstelle eines 
Schildes aus einem Aufkleber, der eine dauerhafte Verklebung auf der Fahr-
zeugoberfläche gewährleistet und zusätzlich mit einem fälschungserschweren-
den Hologramm ausgestattet ist. 

3. Abweichend von § 27 Absatz 1 Satz 5 müssen Form, Größe und Ausgestaltung 
der Versicherungsplakette dem Muster und den Angaben in Anlage 13 entspre-
chen. 

(3) Die Versicherungsplakette ist an der Rückseite des Fahrzeugs möglichst un-
ter der Schlussleuchte fest anzubringen. Die Versicherungsplakette darf bis zu einem 
Vertikalwinkel von 30 Grad in Fahrtrichtung geneigt sein. Der untere Rand der Versi-
cherungsplakette darf nicht weniger als 100 mm über der Fahrbahn liegen. Versiche-
rungsplaketten müssen hinter dem Fahrzeug auf eine Entfernung von mindestens 8 
m in der Fahrzeuglängsachse lesbar sein. 

(1) Kraftfahrzeuge im Sinne des § 1 Absatz 1 der Elektrokleinstfahrzeuge-
Verordnung dürfen auf öffentlichen Straßen nur in Betrieb gesetzt werden, wenn die 
Versicherungsplakette nach Absatz 2 und 3 entsprechend ausgestaltet und ange-
bracht ist und verwechslungsfähige oder beeinträchtigende Zeichen und Einrichtun-
gen aller Art am Fahrzeug nicht angebracht sind. 

(2) Fahrten im Sinne des § 16 Absatz 1 dürfen mit Kraftfahrzeugen im Sinne des 
§ 1 Absatz 1 der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung vorbehaltlich § 2 Absatz 1 der 
Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung auch mit roten Versicherungsplaketten nach dem 
Muster in Anlage 13 unternommen werden. Absatz 2 in Verbindung mit § 26 Absatz 2 
und 3 ist entsprechend mit der Maßgabe anzuwenden, dass der Buchstabenbereich 
der Erkennungsnummer mit dem Buchstaben Z beginnt. Die rote Versicherungspla-
kette ist nach Absatz 2 und 3 in Verbindung mit § 27 und Anlage 13 auszugestalten 
und anzubringen. Sie braucht am Elektrokleinstfahrzeug jedoch nicht fest angebracht 
zu sein. Elektrokleinstfahrzeuge mit einer roten Versicherungsplakette dürfen im Üb-
rigen nur nach Maßgabe der Absätze 3 und 4 in Betrieb gesetzt werden. Der Versi-
cherer hat dem Kraftfahrt-Bundesamt die Halterdaten nach § 33 Absatz 1 Satz 1 
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Nummer 2 des Straßenverkehrsgesetzes und die in § 30 Absatz 5 genannten Fahr-
zeugdaten unverzüglich mitzuteilen. 

(3) Endet das Versicherungsverhältnis vor dem Ablauf des Verkehrsjahrs, das 
auf der Versicherungsplakette angegeben ist, hat der Versicherer den Halter zur un-
verzüglichen Entfernung der Versicherungsplakette, zur Vorlage eines Nachweises 
über diese Entfernung und zur Rückgabe der ausgehändigten Bescheinigung aufzu-
fordern. Kommt der Halter der Aufforderung nicht nach, hat der Versicherer hiervon 
die nach § 46 zuständige Behörde in Kenntnis zu setzen. Die Behörde entfernt die 
Versicherungsplakette und zieht die Bescheinigung ein.“ 

6. § 30 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) Im Satzteil vor Nummer 1werden nach dem Wort „Versicherungskennzei-
chen“ die Wörter „oder Versicherungsplakette“ eingefügt. 

bb) In Nummer 1 werden nach den Wörtern „§ 26 Absatz 1 Satz 4“ ein Komma 
und die Wörter auch in Verbindung mit § 29a Absatz 2,“ eingefügt. 

b) In Absatz 5 werden im Satzteil vor Nummer 1 der Aufzählung nach den Wörtern 
„roter Versicherungskennzeichen“ die Wörter „oder roter Versicherungsplaketten“ 
eingefügt. 

c) Absatz 9 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 Buchstabe d werden nach dem Wort „Versicherungskennzeichens“ 
die Wörter „oder einer gültigen Versicherungsplakette“ eingefügt. 

bb) In Satz 2 werden die Wörter „dieses nicht vor dessen“ durch die Wörter „oder 
einer Versicherungsplakette diese nicht vor deren“ und das Wort „darf“ durch 
das Wort „dürfen“ ersetzt. 

7. § 31 Absatz 7 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 Buchstabe d werden nach dem Wort „Versicherungskennzeichens“ die 
Wörter „oder einer gültigen Versicherungsplakette“ eingefügt. 

b) In Satz 2 werden die Wörter „dieses nicht vor dessen“ durch die Wörter „oder ei-
ner Versicherungsplakette diese nicht vor deren“ und das Wort „darf“ durch das 
Wort „dürfen“ ersetzt.  

8. § 32 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Im Satzteil vor Nummer 1 werden nach dem Wort „Erwerbers“ die Wörter „sowie 
die dem Kraftfahrt-Bundesamt nach § 26 Absatz 3, auch in Verbindung mit § 29a 
Absatz 2, mitzuteilenden Halterdaten“ eingefügt. 

b) In Nummer 1 Buchstabe e werden nach dem Wort „Versicherungskennzeichen“ 
die Wörter „oder Versicherungsplakette“ eingefügt. 

9. In § 39 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b zweiter Halbsatz und Absatz 2 Nummer 2 
Buchstabe b zweiter Halbsatz werden jeweils nach dem Wort „Versicherungskennzei-
chen“ die Wörter „oder Versicherungsplakette“ eingefügt. 

10. § 44 wird wie folgt geändert: 
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a) In Absatz 4 werden nach dem Wort „Versicherungskennzeichen“ die Wörter „oder 
Versicherungsplakette“ eingefügt. 

b) In Absatz 5 werden nach dem Wort „Kennzeichens“ die Wörter „im Sinne der Ab-
sätze 1 bis 4, der Versicherungsplakette“ eingefügt. 

11. § 48 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 Buchstabe c werden die Wörter „oder § 27 Absatz 7“ durch ein 
Komma und die Wörter „§ 27 Absatz 7 oder § 29a Absatz 3“ ersetzt. 

b) In Nummer 6 werden die Wörter „oder § 16 Absatz 2 Satz 6“ durch ein Komma 
und die Wörter „§ 16 Absatz 2 Satz 6 oder § 29a Absatz 2 Nummer 1“ ersetzt. 

12. Folgende Anlage 13 wird angefügt: 

„Anlage 13 (zu § 29a Absatz 2 Nummer 3) 

Versicherungsplakette für Elektrokleinstfahrzeuge 

1. Schematische Darstellung 

 

Enthält eine Zeile nur eine oder zwei Ziffern oder einen oder zwei Buchstaben, so 
sind Zahlen und Buchstaben in der Mitte der Zeile anzubringen. Der Abstand vom 
Rand ist entsprechend zu vergrößern; die übrigen Abstände dürfen nur bis zum an-
gegebenen Höchstmaß vergrößert werden. 

2. Die Beschriftung erfolgt nach dem Schriftmuster „Schrift für Kfz-Kennzeichen“ (fäl-
schungserschwerende Schrift – FE-Schrift). Die Beschriftung muss den Schriftmus-
tern „Schrift für Kfz-Kennzeichen“ entsprechen. Die Schriftmuster können bei der 
Bundesanstalt für Straßenwesen, Postfach 10 01 50, 51401 Bergisch Gladbach, be-
zogen werden. 
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3. Maße der Beschriftung und des Randes 
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der 

Plakette 

24,5 Ziffern:  

10,5 

Buchstaben: 

12,3 

Ziffern: 

4,1 

Buchstaben: 

3,0 

Ziffern: 

4,5 

Buchstaben: 

3,0 

6,0 3,0 2,0 65,0 52,8 5,0 

des 

unteren 

Randes 

1,5 0,9 mind. 0,1 mind. 0,5 - - - - - - 

Allgemeintoleranzen nach ISO 2768-1 – Toleranzklasse c (grob) 

 

4. Farben 

 Die Farbtöne des Randes und der Beschriftung sind dem Farbregister RAL 840 
HR zu entnehmen, und zwar für schwarz RAL 9005, blau RAL 5012 und grün RAL 
6010. Der Farbton des Untergrundes der Plakette ist weiß nach DIN 6171 Teil 1: 
03.89, Tabelle 3. 

5. Ergänzungsbestimmungen 

 Das verwendete Material muss eine hinreichende Festigkeit sowie Witterungsbe-
ständigkeit des Aufklebers gewährleisten. Die Plakette samt ihrer vollflächigen Ver-
klebung muss so beschaffen sein, dass diese beim Abziehen reißt, oder es müssen 
durch Augenschein deutlich erkennbare Veränderungen des Folienkörpers nach ei-
nem Entfernen aufgetreten sein, so dass dieser nicht wiederverwendbar wird. Das 
fälschungserschwerende Merkmal ist in Gestalt eines transparenten Hologramms, 
das dauernd fest mit der Folie verbunden ist, vorzusehen. Das Hologramm ist in Form 
eines durchgehenden Streifens linksbündig am rechten Rand des Kennzeichens 
transparent auszugestalten. Dieser Streifen ist unterlegt mit dem hellgrauen Schrift-
zug „Elektrokleinstfahrzeug“, der von rechts oben nach rechts unten verlaufen soll. 
Zusätzlich muss zwischen den beiden Zeilen der Zahlen-Buchstaben-Kombination 
der Versicherungsplakette rechtsbündig in Form eines transparenten Hologramms 
der Schriftzug „GDV“ gefolgt von der jeweiligen Jahreszahl des Versicherungsjahres 
erfolgen.“ 
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Artikel 4 

Änderung der Bußgeldkatalog-Verordnung 

Die Anlage zur Bußgeldkatalog-Verordnung vom 14. März 2013 (BGBl. I S. 498), die 
zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung vom 6. Oktober 2017 (BGBl. I S. 3549; 2018 I S. 
53) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Vor der laufenden Nummer 181 wird in der Spalte „Tatbestand“ die Überschrift „Rote 
Kennzeichen, Kurzzeitkennzeichen“ eingefügt. 

2. Die Überschrift in der Spalte „Tatbestand“ vor der laufenden Nummer 184 und die 
laufende Nummer 184 werden wie folgt gefasst: 

Lfd.  

Nr. 

Tatbestand Fahrzeug-
Zulassungsverordnung 

(FZV) 

Regelsatz in 
Euro (€), 

Fahrverbot 
in Monaten 

 

184 

„Versicherungskennzeichen und –plaketten 

Fahrzeug in Betrieb genommen, dessen Versicherungs-
kennzeichen oder -plakette nicht wie vorgeschrieben aus-
gestaltet ist, ausgenommen ist das Fehlen des vorgeschrie-
benen Versicherungskennzeichens oder der vorgeschriebe-
nen Versicherungsplakette 

 

§ 27 Absatz 7 

§ 29a Absatz 3  

§ 48 Nummer 1  

Buchstabe c 

 

10 €“. 

3. Nach der laufenden Nummer 233 wird folgender Abschnitt eingefügt: 

Lfd. 
Nr. 

Tatbestand Elektrokleinstfahrzeuge-
Verordnung 

(eKFV) 

Regelsatz 
in Euro (€), 
Fahrverbot 
in Monaten 

 

234 

e) Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung (eKFV) 

„Betriebsbeschränkungen 

Elektrokleinstfahrzeug ohne die erforderliche Allgemeine 
Betriebserlaubnis oder Einzelbetriebserlaubnis auf öffent-
lichen Straßen in Betrieb gesetzt 

 

§ 2 Absatz 1 Satz 1 
§ 14 Nummer 1 

 

70 € 

234a Als Halter eines Elektrokleinstfahrzeugs die Inbetriebnah-
me ohne die erforderliche Allgemeine Betriebserlaubnis 
oder Einzelbetriebserlaubnis auf öffentlichen Straßen 
angeordnet oder zugelassen 

§ 2 Absatz 4 Nummer 1 
§ 14 Nummer 3 

70 € 

235 Elektrokleinstfahrzeug ohne gültige Versicherungsplakette 
auf öffentlichen Straßen in Betrieb gesetzt 

§ 2 Absatz 1 Satz 1  
Nummer 2 
§ 14 Nummer 1 

40 € 

235a Als Halter eines Elektrokleinstfahrzeugs“ die Inbetrieb-

nahme auf öffentlichen Straßen ohne die erforderliche 
Versicherungsplakette angeordnet oder zugelassen 

§ 2 Absatz 4 Nummer 2 
§ 14 Nummer 3 

40 € 

236 Elektrokleinstfahrzeug trotz erloschener Betriebserlaubnis 
auf öffentlichen Straßen in Betrieb gesetzt und dadurch 
die Verkehrssicherheit wesentlich beeinträchtigt 

§ 2 Absatz 3 Satz 2 
§ 14 Nummer 1 

30 € 

236a Als Halter eines Elektrokleinstfahrzeugs die Inbetriebnah-
me auf öffentlichen Straßen trotz erloschener Betriebser-
laubnis angeordnet oder zugelassen 

§ 2 Absatz 4 Nummer 1 
§ 14 Nummer 3 

30 € 
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237 Elektrokleinstfahrzeug unter Verstoß gegen die Vorschrif-
ten über die Anforderungen an die lichttechnischen Ein-
richtungen im öffentlichen Straßenverkehr in Betrieb ge-
setzt 

§ 2 Absatz 1 Nummer 4 
§ 14 Nummer 1 

20 € 

237a Elektrokleinstfahrzeug unter Verstoß gegen die Vorschrif-
ten über die Anforderungen an die Schalleinrichtung im 
öffentlichen Straßenverkehr in Betrieb gesetzt 

§ 2 Absatz 1 Nummer 4 
§ 14 Nummer 1 

15 € 

237b Elektrokleinstfahrzeug unter Verstoß gegen die Vorschrif-
ten über die Anforderungen an die sonstigen Sicherheits-
anforderungen im öffentlichen Straßenverkehr in Betrieb 
gesetzt 

§ 2 Absatz 1 Nummer 4 
§ 14 Nummer 1 

25 € 

 

238 

Verhaltensrechtliche Anforderungen  

Mit einem Elektrokleinstfahrzeug eine nicht zulässige 
Verkehrsfläche befahren 

 

§ 10 Absatz 1 Satz 1 und 
Absatz 2 Satz 1 
§ 14 Nummer 5 

15 € 

238.1 - mit Behinderung § 9 
§ 10 Absatz 1 Satz 1 und 
Absatz 2 Satz 1 
§ 14 Nummer 5 
§ 1 Absatz 2 StVO 
§ 49 Absatz 1 Nummer 1 
StVO 

20 € 

238.2 - mit Gefährdung  25 € 

238.3 - mit Sachbeschädigung  30 € 

238a Mit einem Elektrokleinstfahrzeug nebeneinander gefahren § 11 Absatz 1 
§ 14 Nummer 5 

15 € 

238a.1 - mit Behinderung § 9 
§ 11 Absatz 1  
§ 14 Nummer 5 
§ 1 Absatz 2 StVO 
§ 49 Absatz 1 Nummer 1 
StVO 

20 € 

238a.2 - mit Gefährdung  25 € 

238a.3 - mit Sachbeschädigung  30 €“. 

4. Vor der laufenden Nummer 239 wird in der Spalte „Tatbestand“ in der Überschrift der 
Buchstabe „e)“ durch den Buchstaben „f)“ ersetzt. 

Artikel 5 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am [einsetzen: …] in Kraft. Gleichzeitig tritt die Mobilitätshil-
fenverordnung vom 16. Juli 2009 (BGBl. I S. 2097) außer Kraft. 

Der Bundesrat hat zugestimmt. 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 

Auf Grund der 2013 in Kraft getretenen und seit dem 01. Januar 2016 in Deutschland ver-
pflichtend anzuwendenden Typgenehmigungsverordnung (EU) Nr. 168/2013 für 2-, 3- 
oder 4-rädrige Fahrzeuge (Motorräder, Quads etc.), die selbstbalancierende Fahrzeuge 
und Fahrzeuge ohne Sitz von ihrem Anwendungsbereich ausschließt, fallen diese Fahr-
zeuge in den Bereich nationaler Gesetzgebungskompetenz. Die Mobilitätshilfenverord-
nung (MobHV), die bislang ausschließlich die Teilnahme elektronischer Mobilitätshilfen 
am öffentlichen Straßenverkehr regelt, soll durch die Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung 
(eKFV) abgelöst werden. 

Die vorliegende eKFV soll die Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr nachhaltig und 
typunabhängig für elektrisch betriebene Fahrzeuge ohne Sitz und selbstbalancierende 
Fahrzeuge ermöglichen. Elektrokleinstfahrzeuge sind Kraftfahrzeuge im Sinne des § 1 
Absatz 2 Straßenverkehrs-Gesetz (StVG), da sie über einen elektrischen Antriebsmotor 
verfügen. Eine Besonderheit dieser Fahrzeuge liegt allerdings in ihren meist kleinen Aus-
maßen und geringem Gewicht, wodurch sie falt- und tragbar ausgestaltet sein können. 
Diese Eigenschaften ermöglicht den Nutzern die Mitnahme der Fahrzeuge, weshalb diese 
einen besonderen Mehrwert zur Verknüpfung unterschiedlicher Transportmittel und zur 
Überbrückung insbesondere kurzer Distanzen darstellen. Die Fahreigenschaften von 
Elektrokleinstfahrzeugen sowie die Verkehrswahrnehmung ähneln am stärksten denen 
des Fahrrads. Deshalb sollen für Elektrokleinstfahrzeuge verkehrs- und verhaltensrecht-
lich die Regelungen über Fahrräder mit Maßgabe besonderer Vorschriften gelten. 

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 

Mit der vorliegenden Regelung wird dem Bedarf nach einer speziellen Regelung nachge-
kommen und der hohen Nachfrage seitens Bürgern und Industrie nach diesen Fahrzeu-
gen Rechnung getragen. Darüber hinaus wird die durch die Verordnung (EU) 
Nr. 168/2013 entstandene Lücke, die selbstbalancierende Fahrzeuge und Fahrzeuge oh-
ne Sitz von ihrem Anwendungsbereich ausschließt, geschlossen. Zum Erkenntnisgewinn 
über die vielzähligen Neuentwicklungen im Bereich elektrisch betriebener Kleinstfahrzeu-
ge wurde 2014 die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) mit einer Untersuchung eben 
dieser Fahrzeugkategorien beauftragt. Die Ergebnisse dieser Untersuchung liegen der 
vorliegenden Regelung zu Elektrokleinstfahrzeugen zu Grunde. Die eKFV soll die allge-
meinen Anforderungen festlegen, damit die Fahrzeuge zukünftig in einem entsprechen-
den fahrzeugtechnischen, verhaltens-, versicherungs- und fahrerlaubnisrechtlichen Rah-
men am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen können. Das zugrunde liegende Konzept 
orientiert sich zu Gunsten der allgemeinen Verkehrssicherheit an den bestehenden ver-
haltensrechtlichen Regelungen für den Radverkehr, die für Elektrokleinstfahrzeuge unter 
bestimmten Voraussetzungen im Sinne dieser Verordnung entsprechend gelten sollen. 

III. Alternativen 

Keine Verordnung zu erlassen würde bedeuten, dass diese Fahrzeuge weiterhin nicht am 
öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen können. 
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Die Möglichkeit der Inbetriebnahme von Elektrokleinstfahrzeugen über eine Einzelbe-
triebserlaubnis bestünde weiterhin. Die Länder könnten hierzu Ausnahmen zur Teilnahme 
am Straßenverkehr erlassen. Diese Alternative ist jedoch weder für den bundesweiten 
Regelbetrieb, noch für eine größere Anzahl an Fahrzeugen geeignet. 

IV. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen 

Der nationale Regelungsbedarf entstand im Zusammenhang mit der seit Januar 2016 auf 
europäischer Ebene verpflichtend anzuwendenden neuen Typgenehmigungsverordnung 
(EU) Nr. 168/2013, die selbstbalancierende Fahrzeuge und Fahrzeuge ohne Sitz aus-
drücklich von ihrem Anwendungsbereich ausschließt. Das Verordnungsvorhaben soll den 
im Zusammenhang mit dieser EU-Verordnung deutlich zutage getretenen nationalen Re-
gelungsbedarf decken. 

V. Gesetzesfolgen 

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 

Die MobHV, die bisher nur die Verwendung sogenannter Segways im öffentlichen Stra-
ßenverkehr regelte, soll aufgehoben und durch die neue Verordnung ersetzt werden. Be-
reits für Mobilitätshilfen erteilte Genehmigungen und Betriebserlaubnisse behalten ihre 
Gültigkeit. Die genehmigungsfähigen Elektrokleinstfahrzeuge sollen zukünftig typunab-
hängig geregelt werden. 

2. Nachhaltigkeitsaspekte 

Das Verordnungsvorhaben trägt zu einer nachhaltigen Entwicklung bei und ist umfassend 
mit der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung vereinbar. Insbesondere der Nach-
haltigkeitsindikator II, „Mobilität. Mobilität sichern – Umwelt schonen“ (11 a) sowie „Luft-
qualität. Gesunde Umwelt erhalten“ (13), wird mit der Verordnung positiv berührt. Die 
Möglichkeit der Nutzung von Elektrokleinstfahrzeugen auf öffentlichen Straßen steigert die 
Mobilität von Bürgern auf dem Land und in Städten. Die Fahrzeuge sind teilweise faltbar 
und können somit im öffentlichen Nahverkehr transportiert werden. Hierdurch wird eine 
Verknüpfung verschiedener Verkehrsträger möglich. Ebenso können Strecken von und 
zum öffentlichen Nahverkehr mit Elektrokleinstfahrzeugen überbrückt werden. Die Ge-
nehmigung der Fahrzeuge für den öffentlichen Straßenverkehr könnte einen Anreiz zum 
Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel darstellen. Besonders in Innenstädten wird ein 
Umstieg auf Elektrokleinstfahrzeuge ggf. in Kombination mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
nachhaltig zur Luftverbesserung beitragen. 

3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Für den Bund und die Länder (einschließlich Kommunen) fallen keine Haushaltsausgaben 
ohne Vollzugsaufwand an. 

4. Erfüllungsaufwand 

Darstellung der den Berechnungen zugrunde gelegten Fallzahlen: 

Unter die Mobilitätshilfen mit elektrischem Antrieb nach der MobHV fallen vor allem Fahr-
zeuge der Marke Segway oder ähnlicher Bauart. Mit der eKFV wird einer wesentlichen 
breiteren Produktgruppe von Elektrokleinstfahrzeugen der Betrieb auf öffentlichen Stra-
ßen ermöglicht. Aufgrund dieser Neuregelung liegen keine Erfahrungswerte über die 
Marktgröße vor. Die Anzahl der zukünftig erworbenen Elektrokleinstfahrzeuge, für die 
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jährlich eine Versicherungsplakette zur Nutzung im öffentlichen Straßenraum erworben 
wird, wird daher mangels aussagekräftiger Datengrundlage grob mit 30 Tsd. bis 150 Tsd. 
abgeschätzt. 

Es wird davon ausgegangen, dass mit dem Inkrafttreten der Verordnung einmalig für ca. 
50 Elektrokleinstfahrzeugtypen eine Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) beantragt wird. 
Zukünftig wird jährlich für voraussichtlich ca. 30 Typen eine ABE beantragt. Da keine Er-
fahrungswerte zum Produktlebenszyklus vorliegen, wird angenommen, dass jedes Elekt-
rokleinstfahrzeug mit ABE durchschnittlich in jedem der vier Folgejahre einen Nachtrag 
zur ABE erhält und dann eine neue ABE beantragt wird. Dieser hypothetische Fünf-
Jahres Zyklus (Jahr der ABE zuzüglich vier Folgejahre mit jeweils einem Nachtrag) ent-
spricht einem durchschnittlichen Bestand i. H. v. ca. 150 „aktiven“ ABE (von welchen 1/5 
neue ABEs sind und für 4/5 ein Nachtrag beantragt wird). Demzufolge werden jährlich 
durchschnittlich 120 Nachträge für ABEs beantragt. 

Auch zur Anzahl der Hersteller, welche eine ABE beantragen und für die eine Anfangs-
bewertung durch das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) einschließlich Begehung notwendig ist, 
liegen keine Erfahrungswerte vor. Wird zunächst von durchschnittlich 2 ABE pro Herstel-
ler ausgegangen, könnten einmalig 25 Hersteller (einmalig 50 ABE / 2 ABE je Hersteller = 
25 Hersteller) eine Anfangsbewertung mit Begehung beantragen. Dabei ist davon auszu-
gehen, dass die Anzahl neuer Hersteller, für die eine Anfangsbewertung erforderlich ist, 
langfristig sinkt. Die jährliche Anzahl an Anfangsbewertungen wird daher langfristig grob 
mit 5 abgeschätzt. 

Eine Abschätzung der Anzahl an Betriebserlaubnissen für Einzelfahrzeuge, welche zu-
künftig beantragt werden könnten, ist derzeit nicht möglich. 

a) Für Bürgerinnen und Bürger 

Für Bürgerinnen und Bürger, welche ein Elektrokleinstfahrzeug erwerben, entsteht Erfül-
lungsaufwand, wenn Sie dieses im öffentlichen Raum nutzen wollen. Voraussetzung zur 
Nutzung im öffentlichen Straßenraum ist der Erwerb einer Versicherungsplakette zum 
Nachweis einer gültigen Versicherung. Es wird angenommen, dass sich die Versiche-
rungsprämie einschließlich der Kosten für eine Versicherungsplakette an der Prämie für 
ein bereits erhältliches Versicherungskennzeichen für ein einsitziges Leichtmofa mit einer 
Höchstgeschwindigkeit bis 20 km/h orientiert. Der Preis variiert derzeit je nach Alter des 
Versicherungsnehmers und Fahrers sowie dem Versicherungsbeginn. Die Kosten je Ver-
sicherungsplakette werden für “junge“ Fahrer pro Jahr durchschnittlich mit 90 Euro und für 
Fahrer ab einem Alter von 23 Jahren mit 60 Euro jährlich angenommen. Da keine Infor-
mationen über die Altersstruktur der zukünftigen Nutzer vorliegen, wird von 18 % der Nut-
zer im Alter von 15 bis unter 23 Jahren und 82 % der Nutzer im Alter von 23 Jahren und 
älter ausgegangen (eigene Berechnungen auf Grundlage der Daten zur Bevölkerung 
(Zensus): Deutschland, Stichtag, Nationalität, Altersgruppen des Statistischen Bundesam-
tes (Destatis), 2017) 

Wird davon ausgegangen, dass 80 % der prognostizierten Fahrzeuge (30 Tsd. bzw. 150 
Tsd.) privat genutzt werden, ergibt sich eine jährliche Fallzahl i. H. v. 24 Tsd. bis 120 Tsd. 
Elektrokleinstfahrzeugen. Die jährlichen Sachkosten für die Versicherungsplakette betra-
gen für “junge“ Fahrer ca. 0,4 Mio. Euro bis 1,6 Mio. Euro und für Fahrer ab einem Alter 
von 23 Jahren ca. 1,2 Mio. Euro bis 5,9 Mio. Euro. Hinzu kommen unter Umständen 
Fahrtkosten und -zeiten sowie Zeitaufwand für die Beantragung. Dabei ist zwischen dem 
online-Abschluss und dem Abschluss in einem Versicherungsbüro zu unterscheiden. Laut 
einer Befragung des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. 
(GDV) haben ca. 21 % eine Kfz-Versicherung online abgeschlossen (Quelle: GDV (2016): 
Der digitale Versicherungskunde – Zentrale Ergebnisse im Überblick; URL: 
http://www.gdv.de/2016/10/der-digitale-versicherungskunde-zentrale-ergebnisse-im-
ueberblick/). Wird dieser Wert übernommen, sind für 79 % der privaten Nutzer Wegezei-
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ten und Fahrtkosten zu einem Versicherungsbüro anzusetzen. Diese werden vereinfacht 
mit einer Fahrtzeit von ca. 23 Minuten und einer durchschnittlichen Wegelänge von ca. 
11,5 km angenommen (einfacher Weg; eigene Berechnungen basierend auf infas und 
DLR (2010): Mobilität in Deutschland 2008 Ergebnisbericht). Für die Bearbeitung eines 
Antrags ist der Zeitaufwand der Beantragung anzusetzen. Die Bearbeitungszeit im Versi-
cherungsbüro wird mit 10 Minuten angenommen (Quelle: Auskunft GDV zum EmoG). Der 
jährliche Zeitaufwand für Wege- und Beantragungszeiten beträgt insgesamt 10 Tsd. 
Stunden bis 52 Tsd. Stunden. Der Sachaufwand für Fahrtkosten bei 0,30 Euro je km be-
trägt 65 Tsd. Euro bis 327 Tsd. Euro p.a. Für 21 % der privaten Nutzer, welche eine Ver-
sicherung online abschließen, ist nur die Bearbeitungszeit anzusetzen. Diese ergibt sich 
v. a. aus dem Ausfüllen des online-Formulars, welches neben den Kontaktdaten bspw. 
Angaben zum Hersteller, zur Fahrzeug-Identifizierungs-Nr., zur Antriebsart und zum Bau-
jahr beinhaltet (Annahme: 20 Min. im Vergleich zum Versicherungsbüro doppelte Bearbei-
tungsdauer). Der jährliche Aufwand für die Bearbeitungszeit der privaten Nutzer zum Aus-
füllen des online-Formulars beträgt insgesamt 2 Tsd. Stunden bis 8 Tsd. 

Hinzu kommt, dass Bürgerinnen und Bürger, die noch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis 
sind, die bislang u. a. für Mofas vorgeschriebene Ausbildung und Prüfung (Theorie und 
Praxis) ablegen müssen, um ein Elektrokleinstfahrzeug führen zu dürfen. Hiervon dürften 
insbesondere die Altersgruppe der 15- bis 18-Jährigen betroffen sein. Die Ausbildung 
umfasst mindestens 6 Doppelstunden zu je 90 Minuten theoretischen und eine mindes-
tens eine Doppelstunde zu 90 Minuten praktische Ausbildung. Hinzu kommt noch die Prü-
fungszeit von ca. 30 Minuten. Insgesamt ergibt sich damit ein Zeitaufwand i. H. v. ca. 11 
Stunden pro Erlangung einer Prüfbescheinigung. Die Sachkosten für den Erwerb einer 
Mofa-Prüfbescheinigung können je nach Region und Anbieter unterschiedlich hoch aus-
fallen. Der Pauschbetrag, der in einer Fahrschule abgerechnet wird, beläuft sich nach 
Internetrecherchen auf 70 - 150 Euro pro Mofa-Ausbildung. Hinzu kommen noch weitere 
Kosten in Form von Prüfungsgebühren (GebOSt Nr. 401.2 = 4,10 € + 401.3 = 8,90 €) so-
wie Gebühren für die Ausfertigung der Prüfbescheinigung (GebOSt Nr. 401.3 = 7,00 €). 
Inklusive Umsatzsteuer beläuft sich die Gebührenzahlung an die Ausbildungsstätten auf 
23,80 Euro pro Erlangung einer Prüfbescheinigung. Die Anzahl an Personen, die künftig 
Elektrokleinstfahrzeuge nutzen möchten und weder über eine andere Fahrerlaubnis ver-
fügen bzw. sowieso eine Mofa-Prüfbescheinigung erwürben oder nicht vor dem 1. April 
1980 das 15. Lebensjahr vollendet haben (§ 76 Nr. 3 FeV), kann zum derzeitigen Zeit-
punkt nicht bestimmt werden. 

b) Für die Wirtschaft 

Die Kosten der Hersteller von Elektrokleinstfahrzeugen, welche im Rahmen der Anfangs-
bewertung mit Begehung, der Beantragung einer ABE, der vorzulegenden Gutachten und 
den Nachträgen in Form von Gebühren und Entgelten entstehen, sind im Kapitel „Weitere 
Kosten“ zu finden. 

Darüber hinaus entsteht Erfüllungsaufwand auf Ebene der Wirtschaft für gewerbliche Hal-
ter von Elektrokleinstfahrzeugen: 

Bei einer unternehmerischen Nutzung von Elektrokleinstfahrzeugen (bspw. Touristikun-
ternehmen oder Lieferdienste) entsteht ein jährlicher Erfüllungsaufwand für den Erwerb 
der Versicherungsplakette. Wird davon ausgegangen, dass 20 % der Fahrzeuge gewerb-
lich genutzt werden, ergibt sich eine jährliche Fallzahl i. H. v. 6 Tsd. bis 30 Tsd. Elektro-
kleinstfahrzeugen. Die jährlichen Sachkosten (Versicherungsprämien) je Versicherungs-
plakette betragen 180 Euro und demnach insgesamt ca. 1,1 Mio. Euro bis 5,4 Mio. Euro 
(Quelle: Auskunft GDV). Hinzu kommen die Fahrtkosten und die Beantragungskosten. 
Dabei wird angenommen, dass die gewerblichen Nutzer gebündelt Versicherungsplaket-
ten in einem Versicherungsbüro erwerben. Werden beispielsweise durchschnittlich für 5 
Elektrokleinstfahrzeuge gebündelt Versicherungsplaketten erworben, so betragen die für 
die Antragstellung relevanten Fallzahlen 1.200 und 6.000. Die Fahrtzeit und die Wegelän-
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ge werden der obigen Beschreibung entsprechend angenommen. Die Bearbeitungszeit 
wird durch die gebündelte Beantragung voraussichtlich um 50% auf 5 Minuten je Versi-
cherungsplakette sinken. Somit beträgt der jährliche Zeitaufwand für Wege- und Bearbei-
tungszeiten insgesamt 960 Stunden bis 4.800 Stunden. Dies entspricht einem jährlichem 
Aufwand i. H. v. 21 Tsd. bis 106 Tsd. Euro. (Lohnkosten pro Stunde 22,10 Euro entspre-
chend dem Schreiben des Statistischen Bundesamts vom 15.11.2017: aktualisierte Lohn-
kostentabellen 2018 zur Ermittlung und Darstellung des Erfüllungsaufwands in Rege-
lungsvorhaben der Bundesregierung, Gesamtwirtschaft (Wirtschaftsabschnitte A-S ohne 
O), einfaches Qualifikationsniveau). Der jährliche Sachaufwand für Fahrtkosten beträgt 4 
Tsd. Euro bis 21 Tsd. Euro. 

Zudem entsteht Aufwand für die Versicherungswirtschaft: 

Bei den Versicherern wird einmalig ein Erfüllungsaufwand zur Einführung eines neuen 
Versicherungsprodukts für Elektrokleinstfahrzeuge notwendig sein. Da diese Versiche-
rungsplaketten bisher nicht am Markt erhältlich waren, entsteht ein einmaliger Aufwand für 
die Aufnahme in den Produktkatalog der Versicherungsunternehmen und den damit ein-
hergehenden Bearbeitungsaufwendungen und IT-Systemkosten. Dieser Umstellungsauf-
wand unterscheidet sich je Versicherer in Abhängigkeit der Unternehmensgröße und der 
IT-Struktur. Der einmalige Anpassungsaufwand für die Programmierung und den Fachbe-
reich wird sich laut Angaben des GDV pro Unternehmensgruppe (insg. ca. 50 Versicherer 
bzw. Unternehmensgruppen) unterscheiden, in der Regel aber jeweils ca. 300 Tsd. Euro 
betragen. Insgesamt betragen die Kosten für den einmaligen Personalaufwand ca. 15 
Mio. Euro. Bei der GDV Dienstleistungs-GmbH entsteht ein einmaliger zusätzlicher Per-
sonalaufwand in der Größenordnung von 130 Tsd. Euro. Zusammenfassend wird der 
einmalige Anpassungs- bzw. Einführungsaufwand der Versicherungswirtschaft nach An-
gaben des GDV grob auf 15,1 Mio. Euro geschätzt. Zudem entsteht jährlicher Anpas-
sungsaufwand in den IT-Systemen i. H. v. ca. 100 Tsd. Euro je Versicherer. Dies ent-
spricht insgesamt jährlichen Sachkosten von 5 Mio. Euro. 

Der jährliche Erfüllungsaufwand entsteht sowohl durch die Bearbeitungszeit im Versiche-
rungsbüro als auch durch die Bearbeitung der online-Anträge meist in einer zentralen 
Stelle. Die Bearbeitungszeit im Versicherungsbüro (einschließlich Kundenkontakt) wird mit 
10 Minuten angenommen, während die Bearbeitungszeit der online-Anträge voraussicht-
lich ca. 3 Minuten betragen wird. Neben der Bearbeitung der Anträge gilt es bei der Aus-
gabe der Versicherungsplaketten an den Kunden zwischen der Ausgabe durch den Versi-
cherer selbst und der Ausgabe durch einen externen Dienstleister zu unterscheiden. Da 
derzeit keine Informationen zur Entscheidung über die Vorgehensweise der einzelnen 
Versicherungen vorliegen, wird von einer hälftigen Aufteilung der Ausgabe durch Versi-
cherer (hausintern) bzw. einen externen Dienstleister ausgegangen. 

Erfolgt die Ausgabe direkt im Versicherungsbüro beziehungsweise durch eine zentrale 
Stelle des Versicherers selbst (hausintern) müssen die Versicherungsplaketten beschafft 
und in den Versicherungsbüros und/oder der zentralen Stelle des Versicherers bevorratet 
werden. Die Systemkosten für die Bevorratung der Plaketten als Wertgegenstand (da sie 
einen Versicherungsschutz verkörpern) bei 25 Versicherern (50 % von 50 Versicherun-
gen) betragen je Versicherungsunternehmen ca. 30 Tsd. Euro. Hinzu kommen die Materi-
alkosten i. H. v. ca. 0,60 Euro je Versicherungsplakette. Insgesamt betragen die Sachkos-
ten für die Bevorratung 750 Tsd. Euro jährlich und 9 Tsd. Euro bis 45 Tsd. Euro jährlich 
für die Materialkosten der Versicherungsplaketten. Bei einem zentralen hausinternen Ver-
sand betragen die Sachkosten für Porto und Unterlagen ca. 6 Euro je Versicherungspla-
kette und somit insgesamt ca. 53 Tsd. Euro bis 263 Tsd. Euro. 

Der jährliche Personalaufwand für die Bearbeitung der Anträge in den Versicherungsbü-
ros oder in der zentralen Stelle der jeweiligen Versicherung beträgt insgesamt ca. 4 Tsd. 
bis 20 Tsd. Stunden (18.960 private Anträge im Büro × 10 Minuten + 6.000 gewerbliche 
Anträge × 5 Minuten + 5.040 online Anträge × 3 Minuten = 3.912 Stunden und 94.800 
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Anträge im Büro × 10 Minuten + 30.000 × 5 Minuten + 25.200 online Anträge × 3 Minuten 
= 19.560 Stunden) beziehungsweise 104 Tsd. bis 518 Tsd. Euro (3.912 Stunden × 26,50 
Euro/Stunde = 103.668 Euro und 19.560 Stunden × 26,50 Euro/Stunde = 518.340 Euro) 
beziehungsweise 117 Tsd. bis 585 Tsd. Euro. 

5.040             25.200          

davon 50 % zentral hausintern 2.520             12.600          

davon 50 % externer DL 2.520             12.600          

24.960          124.800        

davon 25 % zentral hausintern 6.240             31.200          

davon 25% Versicherungsbüro 6.240             31.200          

davon 50 % externer DL 12.480          62.400          

            30.000               30.000             150.000             150.000   Gesamtsumme

Aufteilung der Fallzahlen für die Bearbeitung der Anträge und die Ausgabe der verkleinerten 

Versicherungskennzeichen

Ausgabe

Ausgabe

online Anträge

Anträge im Versicherungsbüro

Szenario niedrige Fallzahl Szenario hohe Fallzahl

 

Erfolgt die Ausgabe an den Kunden durch einen externen Dienstleister, entstehen einer-
seits Aufwendungen bei den 25 Versicherern (50 % von 50 Versicherungen) für die Auf-
tragserteilung/Weiterleitung an den Externen und andererseits beim externen Dienstleister 
selber für die Bearbeitung der Aufträge einschließlich Versand an die Kunden. Es wird 
angenommen, dass der Personalaufwand für die Auftragserteilung bzw. Weiterleitung 
dem Personalaufwand der direkten Ausgabe im Versicherungsbüro entspricht und bereits 
in den 10 Minuten (5 Minuten bei gebündelter Beantragung) Bearbeitungszeit bezie-
hungsweise 3 Minuten Bearbeitungszeit bei online-Anträgen enthalten ist. Beim externen 
Dienstleister entsteht je versendeter Versicherungsplakette ein Personalaufwand i. H. v. 
ca. 10 Minuten und ca. 6 Euro an Sachkosten für Porto und Unterlagen. Insgesamt betra-
gen die jährlichen Kosten beim externen Dienstleister 66 Tsd. Euro bis 331 Tsd. Euro für 
Personal und 90 Tsd. Euro bis 450 Tsd. Euro für Sachkosten. Die entstandenen Kosten 
sind vom jeweiligen Versicherungsunternehmen als Sachkosten zu tragen, jedoch entfal-
len in diesem Falle die Kosten für die Bevorratung bei den einzelnen Versicherungsunter-
nehmen. 

Insgesamt beläuft sich der Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft für die Zahlung der Versi-
cherungsprämien für gewerbliche Nutzer (jährlich 1,1 Mio. Euro bis 5,4 Mio. Euro), die 
Kosten für Wege und Bearbeitungszeiten der gewerblichen Nutzer (jährlich 21 Tsd. Euro 
bis 106 Tsd. Euro), die Fahrtkosten der gewerblichen Nutzer (jährlich 4 Tsd. Euro bis 21 
Tsd. Euro), den Anpassungsaufwand der Versicherer (einmalig 15 Mio. Euro und jährlich 
5 Mio. Euro), den Anpassungsaufwand bei der GDV Dienstleistungs-GmbH (einmalig 130 
Tsd. Euro), den Bevorratungskosten der Versicherer (jährlich 750 Tsd. Euro), den Materi-
alkosten für die Versicherungsplaketten (jährlich 9 Tsd. Euro bis 45 Tsd. Euro), den Per-
sonalaufwand für die Bearbeitung der Anträge (jährlich 104 Tsd. Euro bis 518 Tsd. Euro), 
die Versandkosten beim Versand durch hausinterne zentrale Stelle (jährlich 53 Tsd. Euro 
bis 263 Tsd. Euro) und die Kosten für die Bearbeitung sowie den Versand durch externe 
Dienstleister (jährlich 156 Tsd. Euro bis 781 Tsd. Euro) auf einmalig ca. 15,1 Mio. Euro für 
Personal und jährlich ca. 152 Tsd. Euro bis 624 Tsd. Euro für Personal sowie ca. 7,1 Mio. 
Euro bis 12,3 Mio. Euro für Sachaufwendungen. Hinzu kommen noch jährlich einmaligen 
Gebührenzahlungen für die Beantragung von ABEs (s. Kapitel „Weitere Kosten“). 

c) Für die Verwaltung 

Erfüllungsaufwand des Bundes 

Der Erfüllungsaufwand des Bundes entsteht auf Ebene des KBA. Das Verzeichnis zur 
Systematisierung von Kraftfahrzeugen und ihren Anhängern muss um die Kategorie Elekt-
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rokleinstfahrzeuge erweitert werden. Ein jährlicher Personalaufwand für die Erhe-
bung/Verwaltung von Daten analog der Gebühren i. H. v. 0,20 Euro (Geb.-Nr. 127 Ge-
bOSt: Registrierung einer elektronischen Mitteilung über die Zuteilung eines Versiche-
rungskennzeichens im ZFZR) fällt je ausgegebener Versicherungsplakette an. Die Kosten 
für den jährlichen Personalaufwand im gehobenen Dienst betragen somit ca. 6 Tsd. Euro 
bis 30 Tsd. Euro. Dies entspricht einer jährlichen Arbeitszeit von ca. 86 Stunden bis 428 
Stunden. Diese Gebühr ist demgegenüber von den Versicherungsunternehmen an das 
KBA (gemäß Geb.-Nr. 127 GebOSt) je ausgegebener Versicherungsplakette zu entrich-
ten. 

Vor der Ausstellung einer ABE haben die Hersteller eine Anfangsbewertung einschließlich 
Begehung zu beantragen. Ob die Anfangsbewertung durch das KBA oder einen Dritten 
erfolgt, kann derzeit nicht vorausgesehen werden. Daher wird eine 100 %ige Beauftra-
gung des KBA angenommen. Eine vom KBA durchgeführte Anfangsbewertung wird mit 
einer Gebühr i. H. v. 716 Euro (Geb.-Nr. 119.1 GebOSt) zuzüglich ca. 300 Euro Reisekos-
ten berechnet. 

Beantragen annahmegemäß einmalig 25 Hersteller eine Anfangsbewertung mit Bege-
hung, so entspricht dies einem Personalaufwand beim KBA von durchschnittlich ca. 10 
Stunden je Anfangsbewertung Quelle: Lohnkostensätze im gehobenen Dienst, KBA 
2015). Beantragen annahmegemäß zusätzlich künftig 5 Hersteller pro Jahr eine Anfangs-
bewertung mit Begehung, so hat dies insgesamt einmaligen Personalaufwand beim KBA 
i. H. v. 255 Stunden und jährlich 51 Stunden zur Folge. Dies entspricht einmaligem Auf-
wand für Personal im gehobenen Dienst i. H. v. ca. 18 Tsd. Euro und jährlichem Aufwand 
i. H. v. ca. 4 Tsd. Euro. Demgegenüber stehen die Einnahmen aus den Gebührenzahlun-
gen durch die Hersteller (s. Kapitel „Weitere Kosten“). 

Des Weiteren entsteht Aufwand für die Bearbeitung und Ausstellung der ABE durch das 
KBA. Die Gebühr für eine Erteilung einer ABE für Elektrokleinstfahrzeuge bei Vorlage aller 
relevanten Systemgenehmigungen nach Einzelrichtlinien beläuft sich auf 665 Euro (Geb.-
Nr. 111.1 GebOSt i. V. m. Gebührenkatalog TGV 2010 (KBA)). Der Personalaufwand 
beim KBA entspricht demnach durchschnittlich je ABE ca. 9,5 Stunden beziehungsweise 
insgesamt einmalig 475 Stunden und jährlich 285 Stunden. Dies entspricht einmaligem 
Aufwand für Personal im gehobenen Dienst i. H. v. ca. 33 Tsd. Euro und jährlichem Auf-
wand i. H. v. ca. 20 Tsd. Euro. Demgegenüber stehen Gebührenzahlungen durch die 
Hersteller (s. Kapitel „Weitere Kosten“). 

Darüber hinaus entsteht jährlicher Aufwand für die Bearbeitung und Ausstellung der 
Nachträge zu ABEs durch das KBA. Die Gebühr für eine Erteilung eines Nachtrags zu 
einer ABE für Elektrokleinstfahrzeuge beläuft sich mit Gutachten auf 360 Euro bezie-
hungsweise 179 Euro ohne Gutachten (Geb.-Nr. 112.1.2 und 112.1.1 GebOSt i. V. m. 
Gebührenkatalog TGV 2010 (KBA)). Der Personalaufwand beim KBA entspricht bei kos-
tendeckenden Gebühren durchschnittlich je Nachtrag ca. 5,1 Stunden beziehungsweise 
ca. 2,6 Stunden. Es wird davon ausgegangen, dass ca. 90 % der 120 Nachträge mit Gut-
achten sind. Demzufolge beträgt der jährliche Personalaufwand 585 Stunden. Dies ent-
spricht jährlichem Aufwand für Personal im gehobenen Dienst i. H. v. ca. 41 Tsd. Euro. 
Demgegenüber stehen Gebührenzahlungen durch die Hersteller (s. Kapitel „Weitere Kos-
ten“). 

Erfüllungsaufwand der Länder (inklusive Kommunen) 

Gemäß § 10 Absatz 3 und § 12 Absätze 2 und 3 der eKFV gibt es verschiedene Anwen-
dungsfälle, in denen das Zusatzzeichen „Elektrokleinstfahrzeuge frei“ angeordnet werden 
kann. Da nicht abschätzbar ist, wie viele Schilder durch die zuständigen Straßenver-
kehrsbehörden in den Ländern angeordnet werden, wird eine Einzelfalldarstellung vorge-
nommen. Die Anschaffungskosten je Zusatzzeichen betragen ca. 20 Euro (Quelle: Erfül-
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lungsaufwandsermittlung Bundesrat Drucksache 85/17). Die Personalkosten für das An-
bringen eines Schildes können mit ca. 15 Euro je Fall angesetzt werden. 

Den nach Landesrecht zuständigen Behörden kann durch die ggf. zunehmende Anzahl an 
Bewerbern um eine Prüfbescheinigung zusätzlicher Verwaltungsaufwand entstehen. 

5. Weitere Kosten 

Hersteller von Elektrokleinstfahrzeugen entstehen Kosten für die Beantragung von Allge-
meinen ABE. Im Rahmen des Antragsverfahrens hat der Hersteller ein Gutachten eines 
amtlich anerkannten Sachverständigen für den Kraftfahrzeugverkehr vorzulegen, welches 
je ABE durchschnittlich Entgelte i. H. v. ca. 5,5 Tsd. Euro verursacht (Quelle: Technischer 
Dienst, ca. 3 Tsd. bis 4 Tsd. Euro für den Test der elektromagnetischen Verträglichkeit 
und ca. 2 Tsd. Euro für den Fahrdynamiktest). Die zu zahlenden Entgelte der Wirtschaft 
(Hersteller) für die Gutachten betragen somit für 50 Gutachten einmalig ca. 275 Tsd. Euro 
und jährlich für 30 Gutachten ca. 165 Tsd. Euro. Die durchschnittliche Gebühr für die Be-
antragung einer ABE beim KBA beläuft sich auf 665 Euro (Geb.-Nr. 111.1 GebOSt i. V. m. 
Gebührenkatalog TGV 2010 (KBA)). Die Gebührenzahlungen der Hersteller an das KBA 
betragen damit entsprechend einmalig ca. 33 Tsd. Euro und jährlich ca. 20 Tsd. Euro. 

Für jährlich insgesamt ca. 108 Nachträge (90 % × 120 Nachträge = 108 Nachträge) zu 
bestehenden ABE wird voraussichtlich ebenfalls ein Gutachten benötigt. Die Kosten hier-
für können derzeit nicht hinreichend bestimmt werden. Die durchschnittliche Gebühr für 
die Beantragung eines Nachtrages zu einer ABE beim KBA beziehungsweise den Techni-
schen Diensten beläuft sich mit Gutachten auf 360 Euro beziehungsweise 179 Euro ohne 
Gutachten (Geb.-Nr. 112.1.2 und 112.1.1 GebOSt i. V. m. Gebührenkatalog TGV 2010 
(KBA)). Die Gebührenzahlungen der Hersteller an das KBA betragen damit jährlich ca. 41 
Tsd. Euro. 

Vor der Ausstellung einer ABE haben die Hersteller eine Anfangsbewertung einschließlich 
Begehung zu beantragen. Eine vom KBA oder Dritten durchgeführte Anfangsbewertung 
wird mit einer Gebühr i. H. v. 716 Euro zuzüglich ca. 300 Euro Reisekosten belegt. Bean-
tragen annahmegemäß einmalig 25 Hersteller eine Anfangsbewertung mit Begehung, so 
hat dies insgesamt Zahlungen i. H. v. ca. 25 Tsd. Euro zur Folge. Bei zukünftig 5 An-
fangsbewertungen jährlich betragen die Zahlungen der Hersteller ca. 5 Tsd. Euro pro 
Jahr. 

6. Weitere Gesetzesfolgen 

Durch die Genehmigung von Elektrokleinstfahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr 
wird Verbraucherinnen und Verbrauchern nachhaltig eine gesteigerte Mobilität ermöglicht. 
Elektrokleinstfahrzeuge können auf vielfältige Weise im täglichen Gebrauch eingesetzt 
werden und werden überdies dem Wunsch vieler Bürger nach möglichst umweltfreundli-
chen und emissionsfreien Fahrzeugen gerecht. 

VI. Befristung; Evaluierung 

Eine Befristung der Regelung ist nicht vorgesehen, da sowohl mit einer weitergehenden 
Nutzung als auch mit einer steigenden Nachfrage von Elektrokleinstfahrzeugen zu rech-
nen ist. Eine Evaluierung der BASt zur Nutzung von Elektrokleinstfahrzeugen, des Kon-
fliktpotentials mit anderen Verkehrsteilnehmern sowie des Unfallaufkommens wird nach 3 
Jahren nach Inkrafttreten der Verordnung angestrebt. Das nähere Konzept dieser Evaluie-
rung müsste dahingehend noch ausgearbeitet werden. 
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B. Besonderer Teil 

Artikel 1 – Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung: 

Zu Artikel 1 § 1 (Anwendungsbereich): 

Zu Absatz 1: 

§ 1 Absatz 1 regelt den für die eKFV geltenden Anwendungsbereich. Die Verordnung gilt 
für Fahrzeuge mit einem elektrischen Antrieb mit einer bauartbedingten Höchstgeschwin-
digkeit von 12 km/h bis einschließlich 20 km/h. Eine bauartbedingte Höchstgeschwindig-
keit von mindestens 12 km/h wird in der Annahme einer Schrittgeschwindigkeit von ca. 7 
bis 11 km/h gefordert. Hiermit soll sichergestellt werden, dass Elektrokleinstfahrzeuge mit 
einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von unter 12 km/h auf der Radverkehrsinf-
rastruktur den Verkehrsfluss nicht stören. Die Differenzgeschwindigkeiten zwischen Elekt-
rokleinstfahrzeugen und Radfahrenden sollen möglichst gering sein. Die Begrenzung der 
bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit auf 20 km/h wurde festgesetzt, damit die Fahr-
zeuge nicht in den Anwendungsbereich der Helmpflicht nach § 21a Absatz 2 StVO fallen. 
Weiterhin müssen Elektrokleinstfahrzeuge folgende, bestimmte Merkmale aufweisen: 

1. Elektrokleinstfahrzeuge sind Kraftfahrzeuge und dürfen keinen Sitz haben oder müssen 
selbstbalancierend ausgeführt sein. Selbstbalancierende Kraftfahrzeuge können mit oder 
ohne Sitz ausgestattet sein. Grund dafür ist der von der seit Januar 2016 verpflichtend 
anzuwendenden Typgenehmigungsverordnung (EU) Nr. 168/2013 explizit ausgenomme-
ne Anwendungsbereich dieser Fahrzeuge, der eine Regelung dieser Fahrzeuge auf nati-
onaler Ebene ermöglicht. 

2. Elektrokleinstfahrzeuge müssen auf Empfehlung der BASt zur allgemeinen Verkehrssi-
cherheit mit einer Lenk- oder Haltestange ausgerüstet sein. Die Forderung dient der Ver-
hinderung einer unkontrollierten Weiterfahrt ohne den Fahrer, einer unnötigen Gefährdung 
des Fahrenden durch fehlenden Halt und seiner kontinuierlich sicheren Beherrschung des 
Fahrzeugs sowie dem Schutz weiterer Verkehrsteilnehmer durch einen Kontrollverlust des 
Fahrzeugs durch den Fahrer. 

3. Eine Nenndauerleistung von nicht mehr als 500 Watt für Elektrokleinstfahrzeuge und 
nicht mehr als 1200 Watt für selbstbalancierende Elektrokleinstfahrzeuge, wenn ein 
Hauptteil der Leistung zur Selbstbalancierung verwendet wird, werden im Vergleich mit 
anderen Verkehrsmitteln als angemessen erachtet. Die Festlegung der Obergrenze von 
500 Watt wurde gewählt, um auch in bergigen Gebieten die Nutzung von Elektrokleinst-
fahrzeugen zu ermöglichen. Für selbstbalancierende Fahrzeuge wird ein Großteil an Leis-
tung für die integrierte elektronische Balance-, Antriebs-, Lenk- und Verzögerungstechnik 
benötigt, weshalb hier eine Leitungsbegrenzung von 1200 Watt als angemessen er-
scheint. 

4. Die Beschränkung der Abmaße von Elektrokleinstfahrzeugen wird auf Empfehlung im 
Schlussbericht - Untersuchung zu Elektrokleinstfahrzeugen - der BASt in Anlehnung an 
die Abmessungen von Fahrrädern und dem Segway empfohlen.  

5. Die Begrenzung der maximalen Masse von Elektrokleinstfahrzeugen ohne Fahrer wird 
auf Empfehlung im Schlussbericht - Untersuchung zu Elektrokleinstfahrzeugen - der BASt 
auf 50 kg festgesetzt, da ohne Massenobergrenze bei zu hoher Masse die Sicherheit Drit-
ter stark gefährdet würde. Als Anhaltspunkt wurde hier der Wert von 50 kg gewählt, da mit 
dieser Masse zumindest ein defektes Fahrzeug mit blockierten Rädern noch per Hand 
aus einer Gefahrenzone gezogen oder geschoben werden könnte. 
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6. Der Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeugs soll anhand der Anzeige für den Energievorrat 
ständig darüber informiert sein, wie hoch sein Akkuladestand ist. Anhand dessen wird er 
über die Restreichweite informiert. 

Zu Absatz 2: 

Der Absatz dient zur näheren Beschreibung eines „selbstbalancierenden“ Fahrzeugs. Er 
definiert die Eigenschaft des Selbstbalancierens. 

Zu Absatz 3: 

Um Elektrokleinstfahrzeuge nach dem Anwendungsbereich des Absatzes 1 auf öffentli-
chen Straßen verwenden zu dürfen, müssen sie den nachfolgenden Vorschriften für diese 
Fahrzeuge entsprechen, die speziell nach den Besonderheiten dieses Fahrzeugtyps fest-
gelegt wurden. 

Zu Artikel 1 § 2 (Inbetriebsetzen): 

In § 2 werden die Voraussetzungen für die Teilnahme der in § 1 beschriebenen Elektro-
kleinstfahrzeuge als nicht zulassungspflichtige Fahrzeuge am öffentlichen Straßenverkehr 
geregelt. 

Zu Absatz 1: 

Durch Nummer 1  wird festgelegt, dass die Fahrzeuge mit einer nationalen Typgenehmi-
gung einem genehmigten Typ entsprechen müssen oder einer Einzelgenehmigung bedür-
fen. Darüber hinaus verpflichtet Nummer 1 zur Führung einer Versicherungsplakette für 
Elektrokleinstfahrzeuge. Aufgrund der bestehenden Versicherungspflicht für Kraftfahrzeu-
ge sollen Elektrokleinstfahrzeuge auch den Nachweis einer gültigen Versicherung sichtbar 
am Fahrzeug tragen. Die Ausgestaltung der Plakette orientiert sich im Erscheinungsbild 
an herkömmlichen Mofa-Kennzeichen, wurde allerdings für die vielfältigen Ausführungen 
von Elektrokleinstfahrzeugen und insbesondere Bauraumbeschränkungen in der Größe 
minimiert und weiterhin für eine sichere Anbringungsmöglichkeit als Aufkleber konzipiert, 
sodass einer Verletzungsgefahr sowohl durch Größe, als auch durch hervorstehende 
Kanten des Kennzeichen vorgebeugt werden kann. Nummer 3 regelt, dass für die Ertei-
lung der ABE oder Einzelbetriebserlaubnis das Fahrzeug mit einer Fahrzeug-
Identifizierungsnummer sowie einem Fabrikschild gekennzeichnet sein muss. Die Anga-
ben auf dem Fabrikschild werden für Elektrokleinstfahrzeuge angepasst. Der Fahrzeugtyp 
ist mit „Elektrokleinstfahrzeug“ anzugeben. Weitere fahrzeugspezifische Angaben sollen 
zur bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit sowie der Nummer der ABE oder Einzelbe-
triebserlaubnis erfolgen. Diese Angaben dienen zu einer erweiterten Kontrollmöglichkeit 
des Fahrzeugs, sodass die Datenbestätigung nach § 20 Absatz 3a der Straßenverkehrs-
Zulassungs-Ordnung oder die Bescheinigung über die Einzelbetriebserlaubnis nicht mit-
geführt werden muss. Weiterhin dient das Fabrikschild mit den darauf befindlichen Anga-
ben zur eindeutigen Identifizierung der Fahrzeuge im Zuge der statistischen Erfassung 
von Stückzahlen. Nummer 4 legt ferner fest, dass die Inbetriebnahme eines Elektro-
kleinstfahrzeugs auf öffentlichen Straßen nur erfolgen kann, wenn die Anforderungen aus 
den nachfolgenden §§ 4 bis 7 der vorliegenden Verordnung erfüllt werden. Diese Rege-
lung ist erforderlich, um insbesondere hohe Sicherheitsstandards der im Betrieb befindli-
chen Elektrokleinstfahrzeuge sicherzustellen und eine bußgeldauslösende Norm zu schaf-
fen. 

Zu Absatz 2: 

Absatz 2 verknüpft die Erteilung der ABE und Einzelbetriebserlaubnis, welche sich nach 
der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung - § 20 und § 21 StVZO - richten, an die in § 1 
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Absatz 1 und in den §§ 4 bis 7 genannten technischen Voraussetzungen und Anforderun-
gen. 

Zu Absatz 3: 

Für die Wirksamkeit der ABE oder Einzelbetriebserlaubnis soll der § 19 Absatz 2 und 3 
und 5 der StVZO gelten. Es wird unter anderem geregelt, dass die Betriebserlaubnis 
grundsätzlich bis zur Außerbetriebsetzung gültig bleibt. Ausnahmen hiervon sind der aus-
drückliche Entzug der Betriebserlaubnis und deren Erlöschen. Zusätzlich wird in Satz 2 
eine bewährungsfähige Formulierung aufgenommen, die die Inbetriebnahme bei erlo-
schener Betriebserlaubnis untersagt (Gleichlauf zu § 19 Absatz 5 Satz 1 StVZO). 

Zu Absatz 4: 

Der Halter darf im Sinne von § 4 Absatz 6 der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) die 
Inbetriebnahme des Fahrzeugs auf öffentlichen Straßen nicht anordnen oder zulassen, 
wenn das Fahrzeug dem genehmigten Typ nicht entspricht, eine Einzelgenehmigung nicht 
erteilt ist, die Betriebserlaubnis gemäß § 19 Absatz 2 und 3 der Straßenverkehrs-
Zulassungs-Ordnung erloschen ist oder eine Versicherungsplakette nach Absatz 1 Num-
mer 2 dieser Verordnung nicht führt. 

Zu Artikel 1 § 3 (Berechtigung zum Führen): 

Zu Absatz 1: 

Gefährdungen der Verkehrssicherheit können bei der Nutzung von Kraftfahrzeugen nicht 
ausgeschlossen werden, sodass ausreichende Kenntnisse der für das Führen eines Kraft-
fahrzeugs maßgebenden gesetzlichen Vorschriften nachgewiesen werden müssen. Des-
halb wird ein Nachweis der Berechtigung zum Führen eines fahrerlaubnispflichtigen Fahr-
zeugs nach der Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) gefordert, um den Umständen der be-
sonderen Einwirkung auf das Fahrzeug oder den Fahrer im Hinblick auf die Steuerung, 
die Beschleunigungs- und Verzögerungscharakteristik und das Gewicht des Fahrzeuges 
gerecht zu werden, da sich diese Einwirkungen anders auswirken als etwa bei Fahrrädern 
oder Inlinern. Während der Ausbildung zum Führen von fahrerlaubnisfreien Fahrzeugen 
bzw. während der Ausbildung zum Erwerb einer Fahrerlaubnis lernt der Bewerber rück-
sichtsvolles und verkehrsgerechtes Verhalten im Straßenverkehr, so dass mit dem Min-
desterfordernis des Nachweises der Berechtigung zum Führen eines fahrerlaubnisfreien 
Fahrzeugs das Mobilitätsbedürfnis von Nutzern von Elektrokleinstfahrzeugen mit den Be-
langen der Verkehrssicherheit in Einklang gebracht werden kann. Die Berechtigung zum 
Führen eines fahrerlaubnisfreien Fahrzeugs kann durch die Vorlage einer Prüfbescheini-
gung zum Führen von fahrerlaubnisfreien Fahrzeugen, einer Fahrerlaubnis nach § 4 FeV 
oder einer zum Führen von Kraftfahrzeugen im Inland berechtigenden ausländischen Er-
laubnis nachgewiesen werden. Damit wird zugleich ein Mindestalter von 15 Jahren festge-
legt, um Selbstgefährdungen oder Gefährdungen Dritter durch zu junge und im Straßen-
verkehr unerfahrene Nutzer auszuschließen. 

Zu Absatz 2: 

Diese Regelung setzt das Verbot fest, dass eine Inbetriebnahme trotz Nichtnachweises 
einer Berechtigung nach Absatz 1 vorgenommen wurde und schafft somit einen bußgeld-
auslösenden Tatbestand. 

Zu Artikel 1 § 4 (Verzögerungseinrichtung): 

Ein Elektrokleinstfahrzeug muss mit zwei voneinander unabhängigen Bremsen ausgestat-
tet sein, damit bei Ausfall einer Bremse die andere Bremse das Fahrzeug noch immer bis 
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zum Stillstand abbremsen kann. Bei selbstbalancierenden Fahrzeugen mit integrierter 
elektronischer Balance-, Antriebs-, Lenk- und Verzögerungstechnik können die voneinan-
der unabhängigen Bremsen durch zwei voneinander unabhängige Motorwicklungen reali-
siert werden. Beide Bremsen müssen bis zur maximalen Geschwindigkeit mit einer Min-
destverzögerung von 3,5 m/s2 wirksam sein. Da sich die realistisch erreichbare Bremsleis-
tung des Fahrzeugs nur in Abhängigkeit vom Fahrer ermitteln lässt, ist die verbindliche 
Vorgabe einer Mindestverzögerung von 3,5 m/s2 geboten. Bei Ausfall einer der beiden 
Bremsen muss die jeweils andere Bremse mindestens 44% der o. g. Mindestverzögerung 
erreichen, ohne dass dabei das Fahrzeug die Spur zu verlässt. Spezifiziert wird diese 
Angabe in der Anlage „Prüfanforderungen und Anforderungen an die Fahrdynamik“. Die 
Ausrüstung mit der beschriebenen Verzögerungseinrichtung ist Voraussetzung für die 
Inbetriebnahme des Elektrokleinstfahrzeugs. 

Zu Artikel 1 § 5 (Lichttechnische Einrichtungen): 

Zu Absatz 1: 

Da den Fahrzeugen die Benutzung von innerörtlichen Fahrbahnen erlaubt sein soll, er-
scheinen die Anforderungen an Scheinwerfer, Schlussleuchte, Rückstrahler und Seitenre-
flektoren analog der Fahrradausrüstung nach § 67 StVZO geboten. Die möglicherweise 
Veränderlichkeit des Ausleuchtungsbereichs des Scheinwerfers bei selbstbalancierenden 
Fahrzeugen durch deren Nickbewegungen beim Beschleunigen oder Abbremsen ist ver-
tretbar, da vor allem das „Gesehenwerden“ des Fahrzeugs durch andere Verkehrsteil-
nehmer entscheidend ist. 

Zu Absatz 2: 

Die Stromversorgung über den Energiespeicher für den Antrieb oder eine Lichtmaschine 
ist ausreichend; bei leerem Akku ist der Fahrbetrieb nicht mehr möglich bzw. kann das 
Fahrzeug nur geschoben oder gezogen werden. 

Zu Absatz 3: 

Für baulich vom Fahrrad abweichende Elektrokleinstfahrzeuge sind die Vorschriften zur 
seitlichen Kennzeichnung mit gelben Rückstrahlern nach beiden Seiten wirkend durch 
den Verweis auf die Technische Anforderung Nr. 18 angepasst worden. Auch ringförmig 
zusammenhängende retroreflektierende weiße Streifen an den Reifen oder Felgen der 
Räder wurden als seitliche Kennzeichnung von Elektrokleinstfahrzeugen für wirksam be-
funden. 

Zu Absatz 4: 

Die durch die BASt durchgeführte Studie zeigte Schwierigkeiten bei stehend gefahrenen 
Elektrokleinstfahrzeugen auf, insbesondere beim einhändigen Abbiegen mit einspurigen 
Fahrzeugen. In Folge dessen leitet sich als Konsequenz die technische Anforderung in 
Form von verpflichtend anzubauenden Fahrtrichtungsanzeigern mindestens für die Eins-
purfahrzeuge ab, damit beide Hände am Lenker verbleiben können und gleichzeitig der 
beabsichtigte Richtungswechsel angezeigt werden kann. Besonders bei Fahrzeugen, die 
durch eine Drehbewegung des Lenkers eine Richtungsänderung einleiten, ist es schwierig 
mit nur einer Hand das Lenkmoment und gegebenenfalls durch Bodenunebenheiten her-
vorgerufene Kräfte oder Vibrationen unter Kontrolle zu halten. Dieser Effekt beziehungs-
weise diese Schwierigkeit tritt insbesondere bei Fahrzeugen mit kleinen, harten Reifen 
auf. Wenn der Lenkeinschlag bei einem mehrspurigen Fahrzeugkonzept durch Gleichge-
wichtsverlagerung erfolgt, kann es je nach Fahrzeug unkritischer sein, eine Richtungsän-
derung mit nur einer Hand durchzuführen. Im Falle einer mit der Hand betätigten Ge-
schwindigkeitsregelung ist es empfehlenswert und sicherer, diese Hand beim Abbiegen 
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am Lenker/Griff zu behalten und entsprechend einen Fahrtrichtungsanzeiger zu verwen-
den. Bei selbstbalancierenden Fahrzeugen, die im Sitzen gefahren werden, scheint es 
generell unkritisch zu sein, beim Abbiegen Handzeichen zu geben. 

Es sollten Fahrtrichtungsanzeiger für Elektrokleinstfahrzeuge ermöglicht werden, die bei-
spielsweise in den Lenkerenden integriert werden können und sowohl nach vorne und 
hinten abstrahlen dürfen, um die technische Umsetzbarkeit für die verschieden Fahrzeug-
konzepte der Elektrokleinstfahrzeuge zu erleichtern. Falls eine Lenkeinrichtung mit waag-
rechter Lenkstange vorhanden ist, könnten jeweils Fahrtrichtungsanzeiger, die gleichzeitig 
nach vorne und hinten gerichtet sind, an den äußeren Enden des Fahrzeugs verbaut wer-
den. Solche gleichzeitig nach vorne und hinten gerichtete Fahrtrichtungsanzeiger müssen 
dann eine Genehmigung als vordere und hintere Fahrtrichtungsanzeiger haben (die Re-
gelung Nr. 50 der Wirtschaftskommission für Europa bei den Vereinten Nationen 
(UN/ECE) Kategorie 11 und 12) und der Anbau dieser muss so gestaltet sein, dass die 
Sichtbarkeitswinkel nach Regelung 53 6.3.4 der Wirtschaftskommission für Europa bei 
den Vereinten Nationen (UN/ECE) und der Mindestabstand von 240 mm erfüllt werden. 

Bei Fahrzeugen ohne klassischen Lenker sind entsprechende Fahrrichtungsanzeiger vorn 
und hinten am Fahrzeug anzubringen. 

Zu Artikel 1 § 6 (Schalleinrichtung): 

Wegen des nahezu geräuschlosen Fahrverhaltens von Elektrokleinstfahrzeugen sind die-
se analog den Mofas und Fahrrädern mit mindestens einer helltönenden Glocke für not-
wendige Gefahrensignale auszurüsten. Aufgrund der umfänglich elektrischen Funktions-
weise von Elektrokleinstfahrzeugen sind andere Einrichtungen für Schallzeichen aus-
drücklich erlaubt, jedoch nur sofern die Schallzeichen eindeutig als Warnsignal im Verkehr 
erkennbar sind. Zu den Anforderungen an diese Schalleinrichtungen wird auf die Rege-
lung Nr. 28 der Wirtschaftskommission für Europa bei den Vereinten Nationen (UN/ECE) 
verwiesen, da diese bereits Anwendung für Fahrzeuge entsprechender Leistung im Stra-
ßenverkehr findet. 

Zu Artikel 1 § 7 (Sicherheitsanforderungen): 

Zu Nummer 1: 

In der Anlage werden im Rahmen der Prüfanforderungen insbesondere die Mindestanfor-
derungen an die Fahrdynamik von Elektrokleinstfahrzeugen getestet um die sichere Teil-
nahme am Straßenverkehr auf den dafür vorgesehenen Verkehrsflächen zu gewährleis-
ten. Die Vorschriften sind notwendig, da verschiedenste Fahrzeuge mit unterschiedlicher 
Geeignetheit auf dem Markt verfügbar sind, deren sichere Teilnahme am Straßenverkehr 
durch die Prüfungen festgestellt werden soll. Die Untersuchung der BASt zu Elektro-
kleinstfahrzeugen hat gezeigt, dass aufgrund der Unterschiede der Fahrzeugkonzepte 
bestimmte Sicherheitsanforderungen notwendig sind, die im Rahmen der Prüfanforderun-
gen als Anforderungen an die Fahrdynamik getestet werden sollen. Ansonsten kann es 
zur Gefährdung des Fahrenden und anderer Verkehrsteilnehmer kommen. Die Prüfanfor-
derungen wurden erarbeitet, da zum aktuellen Zeitpunkt keine vergleichbaren Fahrzeuge 
und dazugehörige Prüfungen existieren. Durch die Vorschriften in der Anlage soll gewähr-
leistet werden, dass die Prüfungen der Fahrzeuge bei unterschiedlichen technischen 
Diensten einheitlich durchgeführt werden und somit die Reproduzierbarkeit und Ver-
gleichbarkeit der Ergebnisse sichergestellt ist. 

Zu Nummer 2: 

Anforderungen an die elektromagnetische Verträglichkeit werden festgelegt, da die ge-
genseitige Beeinflussung elektrischer Geräte ausgeschlossen sein muss. Als Mindestan-
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forderung ist die Regelung Nr. 10 der Wirtschaftskommission für Europa bei den Verein-
ten Nationen für Europa (UN/ECE) geeignet, da diese bereits für Fahrzeuge im Straßen-
verkehr Anwendung findet. 

Zu Nummer 3: 

Eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr ist nur dann möglich, wenn die Fahrzeuge 
entsprechend den technischen Anforderungen dieser Verordnung in Betrieb gesetzt wer-
den. Werden technische Änderungen in Bezug auf die fahrdynamischen Eigenschaften, 
die Leistungsfähigkeit oder Sicherheitsanforderungen der Fahrzeuge durchgeführt, ent-
sprechen diese nicht mehr dem genehmigten Zustand. Die Norm DIN EN 15194-2017 
(4.2.17 Maßnahmen zum Schutz vor Manipulation) wird als Mindestmaß für die Manipula-
tionssicherheit angesetzt, um unbefugten Zugriff oder Änderungen am Fahrzeug zu ver-
hindern. 

Zu Nummer 4: 

Am Fahrzeug befindliche spannungsführende Bauteile müssen mit einem wirksamen 
Schutz gegen das direkte Berühren ausgeführt sein damit der Fahrzeugführer unter allen 
Witterungsbedingungen ausreichend geschützt ist. 

Zu Nummer 5: 

Elektrokleinstfahrzeuge müssen so ausgeführt sein, dass der Fahrer keine unbeabsichtig-
ten Betätigungen ausführen kann, die zu einem unsicheren Fahrzustand führen können. 
Dazu müssen alle Bedien- und Bauteile gegen unbeabsichtigtes Verstellen abgesichert 
sein. 

Zu Nummer 6: 

Elektrokleinstfahrzeuge werden auf Verkehrsflächen eingesetzt, welche ebenso von ande-
ren Verkehrsteilnehmern genutzt werden. Dies trifft insbesondere auf Radwege zu. Dem-
entsprechend müssen die Fahrzeuge so gebaut sein, dass eine Gefährdung durch schar-
fe Kanten, oder mögliches Hängenbleiben an einer vorstehenden Fläche anderer Ver-
kehrsteilnehmer am Fahrzeug möglichst vermieden wird. Einige Elektrokleinstfahrzeuge 
können zum Transport zusammengeklappt werden. Sie sollen dann, zusammengefaltet 
oder nicht, auch in öffentlichen Verkehrsmitteln mitgenommen werden können. Es muss 
deshalb sichergestellt sein, dass von Elektrokleinstfahrzeugen auch im zusammenge-
klappten Zustand kein Gefährdungspotential für Passanten oder andere Nutzer öffentli-
cher Verkehrsmitteln ausgeht.  

Zu Nummer 7: 

Die Bedienelemente zur Steuerung der Motorleistung müssen bei Elektrokleinstfahrzeu-
gen so beschaffen sein, dass sie sich innerhalb einer Sekunde in Nullstellung versetzen, 
wenn der Fahrer diese loslässt. Durch diese Anforderung soll einer unbeabsichtigten An-
triebsaktivierung ohne Krafteinwirkung des Fahrers vorgebeugt werden. Neben den An-
forderungen an die Verzögerungseinrichtung an Elektrokleinstfahrzeuge aus Absatz 1 
müssen selbstbalancierende Elektrokleinstfahrzeuge zusätzlich mit einem System der 
Zustandserkennung ausgerüstet sein, das erkennt, ob sich der Fahrzeugführer auf dem 
Fahrzeug befindet. Befindet sich der Fahrzeugführende nicht auf dem Fahrzeug muss 
sich der Fahrzeugantrieb sofort deaktivieren, da das Fahrzeug sonst möglicherweise ohne 
Fahrer weiterfahren könnte. 

Zu Artikel 1 § 8 (Personenbeförderung und Anhängerbetrieb): 
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Eine Personenbeförderung oder ein Anhängerbetrieb ist aufgrund der Beschaffenheit der 
Elektrokleinstfahrzeuge im Rahmen dieser Verordnung zum aktuellen Zeitpunkt nicht vor-
gesehen. Für eine Personen- oder Kinderbeförderung sowie für einen Anhängerbetrieb 
müssten die Fahrzeuge entsprechend weitere Sicherheitsanforderungen erfüllen, bzw. 
daraufhin getestet werden. Es ist nicht auszuschließen, dass man mit zunehmender Er-
fahrung mit Elektrokleinstfahrzeugen auch erweiterte Konzepte prüft. 

Zu Artikel 1 §§ 9 - 13: 

Die Vorschriften der §§ 9 bis 13 regeln die Verhaltensanforderungen für die Teilnahme am 
Straßenverkehr mit Elektrokleinstfahrzeugen. Die Kategorie der Elektrokleinstfahrzeuge 
umfasst in der neuen eKFV auch die Teilnahme von Elektrokleinstfahrzeugen am Stra-
ßenverkehr, die nach der MobHV genehmigt wurden. Die Empfehlung aus den Untersu-
chungen der BASt zu Elektrokleinstfahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstge-
schwindigkeit bis 20 km/h, belaufen sich, genau wie die Untersuchungen zu den Mobili-
tätshilfen, auf die Freigabe von vorhandenen Radwegen. Deshalb können die Anforde-
rungen für die Elektrokleinstfahrzeuge denen in der Bewertung zugrundeliegenden Ein-
schätzung über Mobilitätshilfen weitgehend übernommen werden. 

Zu Artikel 1 § 9 (Anwendung der Straßenverkehrs-Ordnung): 

Für die Teilnahme am Straßenverkehr mit Elektrokleinstfahrzeugen gilt grundsätzlich die 
Straßenverkehrs-Ordnung (StVO). Allerdings werden verhaltensrechtliche Besonderheiten 
in den nachfolgenden §§ 10 bis 13 festgelegt. 

Zu Artikel 1 § 10 (Zulässige Verkehrsflächen): 

Zu Absätzen 1 und 2: 

Die Festlegung verhaltensrechtlicher Besonderheiten erfolgt in Anlehnung an die Bewer-
tung des von der BASt im Jahr 2005 initiierten Versuchs mit der elektronischen Mobilitäts-
hilfe des Herstellers Segway im Saarland. Damals kam das Fachgebiet Mobilität & Ver-
kehr (imove) der Technischen Universität Kaiserslautern zu dem Ergebnis, dass sich die 
Mobilitätshilfe „am besten für den Einsatz auf Radverkehrsflächen und in Fußgängerbe-
reichen eignet“. Die Mobilitätshilfe weise ein sehr geringes Konfliktpotential auf, das im 
Bereich oder unter dem von Fahrrädern oder Inlineskatern liege. Auf Fahrradverkehrsflä-
chen sei das Konfliktpotential als etwa gleichwertig mit den Fahrrädern einzuordnen. Die 
Unfallforschung der Versicherer stellte nach einer Bewertung der Sicherheitseigenschaf-
ten der elektronischen Mobilitätshilfe des Herstellers Segway im November 2008 fest, 
dass die Mobilitätshilfe vorrangig auf dem Radweg benutzt werden sollte. Auch die BASt 
kommt in ihren Untersuchungen zu Elektrokleinstfahrzeugen zu einem vergleichbaren 
Ergebnis. Elektrokleinstfahrzeuge bis 20 km/h sollten danach auf Radverkehrsflächen 
verwiesen werden. 

Folgerichtig werden Elektrokleinstfahrzeuge, trotz ihrer Klassifizierung als Kraftfahrzeug, 
innerorts auf Radfahrstreifen oder Radwege und außerorts auf Radwege oder Seitenstrei-
fen verwiesen. Nur bei Fehlen dieser Verkehrsflächen darf auf Fahrbahnen oder in einem 
verkehrsberuhigten Bereich gefahren werden. In ländlichen Regionen sowie in Städten 
und Gemeinden, die aus mehreren Stadt- bzw. Gemeindeteilen bestehen, und aus touris-
tischen Gründen besteht ein besonderes Bedürfnis, mit Elektrokleinstfahrzeugen auch 
außerorts fahren zu dürfen, wenn keine Radwege oder Seitenstreifen vorhanden sind. Es 
sind keine Gründe erkennbar, Elektrokleinstfahrzeuge von der Nutzung dieser Verkehrs-
flächen vollständig auszuschließen. 

Infolge der Vergleichbarkeit des Verkehrsmittels Elektrokleinstfahrzeug mit einem Fahrrad 
können diese Kraftfahrzeuge auch auf Fahrradstraßen zugelassen werden, ohne dass 
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diese durch Zusatzzeichen für Kfz geöffnet werden. Dennoch muss es auch dort bei dem 
Gebot des Hintereinanderfahrens bleiben (Begründung vgl. § 11 Absatz 1). 

Zu Absatz 3: 

Über die Bestimmung der zugelassenen Verkehrsflächen in den Absätzen 1 bis 2 hinaus 
soll es den Straßenverkehrsbehörden möglich sein, im Einzelfall für das Fahren mit Elekt-
rokleinstfahrzeugen auch die Nutzung anderer Verkehrsflächen zu erlauben oder allge-
mein für bestimmte Antragssteller Ausnahmen zuzulassen. Damit würden z. B. Stadtfüh-
rungen mit Elektrokleinstfahrzeugen auch in Fußgängerzonen ermöglicht oder Menschen 
mit Gehbehinderungen könnten das Elektrokleinstfahrzeug zwischen ihrer Wohnung und 
den generell zugelassenen Verkehrsflächen durchgängig nutzen. 

Zu Artikel 1 § 11 (Allgemeine Verhaltensregeln): 

Zu Absatz 1: 

Für das Befahren der Fahrbahn werden besondere Verhaltensanforderungen zur Gewähr-
leistung einer sicheren Verkehrsteilnahme erforderlich: es gelten für Fahrer von Elektro-
kleinstfahrzeugen ebenfalls die für Radfahrer geltenden Verbote des Anhängens an Fahr-
zeuge und des Freihändigfahrens. Insoweit sind die Gefahrenpotenziale dieser Fahrzeug-
kategorien vergleichbar. Das Nebeneinanderfahren ist verboten, da aufgrund der unter-
schiedlichen Fahrzeugausprägungen (mit/ohne Sitz, mit/ohne Selbstbalancierung) noch 
keine abschließende Aussage zur Fahrdynamik gemacht werden kann. Dies wird im 
Rahmen der vorgesehenen Evaluierung der BASt (s. Begründung A. Allgemeiner Teil, 
Abschnitt VI) näher beleuchtet werden. 

Zu Absatz 2: 

Auch ein Abweichen vom Rechtsfahrgebot ist für diese Kraftfahrzeuge nicht geboten. In-
folge der vorhanden erheblichen Differenzgeschwindigkeiten zu anderen Kraftfahrzeugen, 
sind sie an den rechten Fahrbahnrand zu verweisen, um anderen Kraftfahrzeugen das 
gefahrlose Überholen zu ermöglichen. 

Zu Absatz 3: 

Zwar wird der Fahrtrichtungsanzeiger in Übereinstimmung mit den Untersuchungen der 
BASt als notwendiger Ausrüstungsgegenstand gesehen (die subjektive Sicherheit wäh-
rend des Abbiegens durch die Notwendigkeit einhändigen Fahrens wurde als stark einge-
schränkt bewertet), fehlt dieser jedoch, weil er bei mehrspurigen Elektrokleinstfahrzeugen 
optional ist, müssen andere Verkehrsteilnehmer von einem Abbiegevorgang wie beim 
Radfahren durch Handzeichen in Kenntnis gesetzt werden. 

Zu Absatz 4: 

Fahrer von Elektrokleinstfahrzeugen müssen auf den für den Radverkehr vorgehaltenen 
Verkehrsflächen Rücksicht auf den Radverkehr nehmen und erforderlichenfalls ihre Ge-
schwindigkeit dort entsprechend an den Radverkehr anpassen. Schnellerem Radverkehr 
ist das Überholen zu ermöglichen. 

Für die Benutzung von durch Zusatzzeichen freigegebenen Gehwegen (Zeichen 239) 
sowie Fußgängerzonen (Zeichen 242.1) oder gemeinsamen Geh- und Radwegen (Zei-
chen 240) müssen die allgemeinen Regelungen der StVO für den Fahrverkehr zu Anwen-
dung kommen. Eine gleichzeitige Rücksichtnahme auf Fußgänger ist bei der Nutzung 
dieser Verkehrsflächen zwingend erforderlich. Fußgänger dürfen daher weder behindert 
noch gefährdet werden, erforderlichenfalls ist die Geschwindigkeit der Fahrzeuge auf die 
Geschwindigkeit des Fußgängers (Schrittgeschwindigkeit) abzusenken. Den Fußgängern 
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gleichgestellt ist der Verkehr mit besonderen Fortbewegungsmitteln gemäß § 24 StVO, 
wie z. B. Schiebe- und Greifreifenrollstühle. 

Zu Absatz 5: 

Vor dem Hintergrund, dass es sich bei Parkraum um ein knappes Gut handelt, würde eine 
Konkurrenzsituation zwischen Elektrokleinstfahrzeugen zu den übrigen Kraftfahrzeugen 
den Parkdruck noch weiter erhöhen. Dies kann insbesondere unter Verkehrssicherheits-
aspekte nicht hingenommen werden.  

Infolge ihrer Vergleichbarkeit mit dem Radverkehr und dementsprechend zugewiesenen 
Verkehrsflächen werden Elektrokleinstfahrzeuge daher wie Fahrräder abgestellt. Die für 
das Parken von Fahrzeugen zur Anwendung kommenden Vorschriften der Straßenver-
kehrs-Ordnung gelten somit nicht für Elektrokleinstfahrzeuge 

Zu Artikel 1 § 12 (Besonderheiten bei angeordneten Verkehrsverboten nach der 
Straßenverkehrs-Ordnung): 

Zu Absätzen 1 bis 3: 

Aufgrund der in verhaltensrechtlicher Hinsicht vorhandenen Vergleichbarkeit der Elektro-
kleinstfahrzeuge mit Fahrrädern soll auch für diese Fahrzeuge die Möglichkeit des Schie-
bens bei Zeichen 250 bestehen sowie durch ein neues Zusatzzeichen „Elektrokleinstfahr-
zeuge frei“ die Zulassung bei Verkehrsverboten (Zeichen 251, 255, 260 und 267), auf 
Gehwegen (Zeichen 239) oder in Fußgängerzonen (Zeichen 242.1) in Betracht kommen 
können. Entsprechende Anordnungen erfolgen durch die nach Landesrecht zuständigen 
Behörden 

Zu Absatz 4: 

Infolge der Vergleichbarkeit des Verkehrsmittels Elektrokleinstfahrzeug mit einem Fahrrad 
gilt Zeichen 254 auch für Elektrokleinstfahrzeuge. 

Zu Artikel 1 § 13 (Lichtzeichen): 

Aufgrund der Vergleichbarkeit mit dem Radverkehr und der entsprechend zugewiesenen 
Verkehrsflächen sollen Elektrokleinstfahrzeuge auch der Lichtzeichenregelung für Rad-
fahrer unterfallen. Das Sinnbild „Radverkehr“ kommt folgerichtig auch für Elektrokleinst-
fahrzeuge zur Anwendung. 

Zu Artikel 1 § 14 (Ordnungswidrigkeiten): 

Es handelt sich um die Festlegung von Verstößen gegen die für Elektrokleinstfahrzeuge 
vorgegebenen Voraussetzungen bzw. Verhaltensanforderungen für die bzw. bei Teilnah-
me im Straßenverkehr und damit um die Normierung von Ordnungswidrigkeitstatbestän-
den, soweit sie nicht bereits Gegenstand anderer Vorschriften (z. B. § 49 StVO) sind. Von 
der Festlegung neuer Bußgeldregelsätzen in der Anlage zur Bußgeldkatalog-Verordnung 
(BKatV) wird, vor dem Hintergrund des erwarteten Verbreitungsgrades dieser Kraftfahr-
zeuge, Gebrauch gemacht. Jedoch nur für solche Ordnungswidrigkeiten, wo ein regelmä-
ßiger Verstoß erwartet wird. Die für den Verwaltungsvollzug zuständigen Länder können 
entsprechende Regelungen zur Gewährleistung einer einheitlichen Ahndung der nicht 
explizit in die BKatV aufgenommener Tatbestände in eigener Zuständigkeit treffen. 

Zu Artikel 1 § 15 (Übergangsbestimmungen): 
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Nach der MobHV erteilte Genehmigungen unterliegen einem generellen Bestandsschutz. 
Änderungen dieser Genehmigungen allerdings sollen nach Außerkrafttreten der MobHV 
nicht erlaubt sein. Die Regelung dieses Artikels ist entbehrlich, wird jedoch aufgrund be-
stehender Unsicherheit in diesem Bereich, hier abschließend ergänzt. 

Zu Artikel 1 Anlage (Prüfanforderungen und Anforderungen an die Fahrdynamik): 

Basierend auf den Empfehlungen der BASt im Schlussbericht - Untersuchung zu Elektro-
kleinstfahrzeugen, werden für Elektrokleinstfahrzeuge im Rahmen der Anlage gewisse 
Mindestanforderungen an die Fahrdynamik gestellt. Die sich aus dem für Elektrokleinst-
fahrzeuge vorgesehenen Einsatzspektrum ergebenden unterschiedlichen Fahrsituationen 
müssen für die Fahrer, wie auch für andere Verkehrsteilnehmer, sicher sein. Um diese 
Sicherheit zu gewährleisten, müssen Fahrzeuge ohne Sitz und selbstbalancierende Fahr-
zeuge die fahrdynamischen Mindestanforderungen dieser Verordnung erfüllen. 

Bei Versuchen mit unterschiedlichem profiliertem Untergrund zeigten die selbstbalancie-
renden Fahrzeuge zum Teil Schwierigkeiten. Auch bei nicht-selbstbalancierenden Elekt-
rokleinstfahrzeugen wurde im Rahmen der Untersuchungen der BASt festgestellt, dass 
nicht alle Fahrzeuge ohne weiteres als straßentauglich einzustufen sind. Insbesondere 
sind Fahrzeuge teilweise mit sehr kleinen Vollgummi-Rädern ausgeführt, die die Kontrolle 
der Fahrzeuge bei kleinsten Fahrbahnunebenheiten oder auch Bordsteinen erschweren. 

Deshalb wurde die BASt in einem Folgeprojekt beauftragt „Mindestanforderungen“ an die 
Fahrdynamik zu erarbeiten, die im Rahmen der Prüfungen zum Erlangen einer Allgemei-
nen Betriebserlaubnis angewendet werden können. Welche Anforderungen an Elektro-
kleinstfahrzeuge zu stellen sind und welche Kriterien zu deren Bewertung heranzuziehen 
sind, wurde inklusive geeigneter Tests im Rahmen der Anlage der vorliegenden Verord-
nung formuliert, da es bislang keine Entsprechungen in anderen Fahrzeugklassen gibt. 

Anlage Nummer 1: 

Für die Durchführung im Rahmen der Anlage dargestellten Tests werden unter dieser 
Nummer die Allgemeinen Prüfbedingungen festgelegt. 

Anlage Nummer 2: 

Für Elektrokleinstfahrzeuge werden Vorgaben zur Durchführung von verschiedenen Test-
sektionen und den entsprechenden Anforderungen zum erfolgreichen Bestehen der Tests 
gemacht. Die in der Anlage formulierten Prüfverfahren umfassen die Feststellung der 
bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit, die Prüfung der Verzögerungseinrichtungen, 
verschiedene Fahrdynamikprüfungen (Vertiefung, Ab- und Auffahrstufe, einseitige Absen-
kung, Bordsteinprofil) sowie die Antriebsdeaktivierung. 

Zu Artikel 2 – Änderung der Fahrerlaubnis-Verordnung: 

Dieser Artikel enthält die fahrerlaubnisrechtlichen Folgeänderungen zu Artikel 1. Diese 
Änderungen sind aufgrund der Einführung der neuen eKFV notwendig. 

Der neue Oberbegriff „Elektrokleinstfahrzeuge“ für Fahrzeuge, die künftig unter die eKFV 
fallen, umfasst unter anderem auch den Begriff der Mobilitätshilfen. In der FeV werden 
entsprechend die Begrifflichkeiten und Verweise der MobHV auf die eKFV angepasst. 
Aufgrund des vergleichbaren Regelungsbereiches sollen die Elektrokleinstfahrzeuge, wie 
zuvor die Mobilitätshilfen, von der Fahrerlaubnispflicht ausgenommen sein. Als Nachweis 
zum Führen eines Elektrokleinstfahrzeugs soll mindestens die Berechtigung zum Führen 
eines fahrerlaubnisfreien Fahrzeuges nachgewiesen werden. Zum einfacheren Verständ-
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nis werden nicht mehr die einzelnen Fahrzeugkategorien genannt, die von der Fahrer-
laubnispflicht ausgenommen sind, sondern es wird zukünftig generell von fahrerlaubnis-
freien Fahrzeugen gesprochen. 

Des Weiteren wird die Bezeichnung der „Ausbildungs- und Prüfbescheinigung für Mofas 
und zwei- und dreirädrige Kraftfahrzeuge bis 25 km/h“ in „Ausbildungs- und Prüfbeschei-
nigung zum Führen von fahrerlaubnisfreien Fahrzeugen nach § 4 Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 1 bis 1b“ geändert und die für fahrerlaubnisfreie Fahrzeuge bestehende Befreiung 
von der Prüfung für Personen, die vor dem 1. April 1965 geboren wurden um Fahrzeuge 
nach der eKFV erweitert. 

Zu Artikel 3 – Änderung der Fahrzeug-Zulassungsverordnung: 

Zu Artikel 3 Nummer 1 (§ 3 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe g FZV): 

Bisher gab es nur für die Fahrzeugkategorie der elektronischen Mobilitätshilfen im Sinne 
der MobHV spezielle Vorschriften für deren Verwendung auf öffentlichen Straßen. Die 
MobHV wird nun durch die eKFV ersetzt. Die eKFV reicht zudem in ihrem Anwendungs-
bereich weiter als die MobHV, da sie insgesamt die Verwendung elektrisch betriebener 
selbstbalancierender Fahrzeuge und Fahrzeuge ohne Sitz typunabhängig im öffentlichen 
Straßenverkehr erfasst. Infolge dieser Änderungen ist eine Anpassung des Verweises und 
der Begriffswahl in § 3 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe g der FZV notwendig. Der Auswei-
tung folgend sollen - wie bisher schon die Mobilitätshilfen - nun sämtliche von der eKFV 
erfasste Elektrokleinstfahrzeuge von der Zulassungspflicht ausgenommen werden, zumal 
sie nach ihren Fahreigenschaften nahe am Fahrrad positioniert werden. 

Zu Artikel 3 Nummer 2 (§ 4 FZV): 

Die eKFV soll nun zentral und umfassend die Regelungen über die Genehmigung der 
Elektrokleinstfahrzeuge enthalten. Daher sind Doppelungen in § 4 FZV über zulassungs-
freie Fahrzeuge zu vermeiden. Insofern sind die Verweise in § 4 Absatz 1 Satz 1 und Ab-
satz 5 Satz 1 der FZV auf die verbleibenden Fahrzeugarten anzupassen. Die Regelung 
des § 4 Absatz 1 findet sich inhaltlich in § 2 Absatz 1 eKFV wieder. Die Regelung des § 4 
Absatz 5 FZV wird für Elektrokleinstfahrzeuge von § 2 Absatz 1 Satz 3 eKFV abgelöst und 
dabei wird auf die Mitführung der Unterlagen über die Betriebserlaubnis nach dem Vorbild 
von § 4 Absatz 5 Satz 2 FZV verzichtet. 

Zu Artikel 3 Nummer 3 (§ 5 Absatz 1 und Absatz 3 Satz 1 FZV): 

Die Regelungen über die an die Elektrokleinstfahrzeuge zu stellenden Anforderungen 
werden in der eKFV getroffen. Insofern muss diese in den Katalog der maßgebenden 
Vorschriften für die Überprüfung der Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeugs nach § 5 FZV 
aufgenommen werden. 

Zu Artikel 3 Nummer 4 (§ 29a FZV): 

Elektrokleinstfahrzeuge sind Kraftfahrzeuge mit einer bauartbedingten Höchstgeschwin-
digkeit von über 12 km/h und damit versicherungspflichtig nach dem Pflichtversicherungs-
gesetz (PflVG). Für sie soll der Nachweis, dass eine dem PflVG entsprechende Kraftfahr-
zeug-Haftpflichtversicherung besteht, aufgrund der Maße und Ausgestaltung der Elektro-
kleinstfahrzeuge nicht durch ein Versicherungskennzeichen zu erbringen sein, sondern 
durch eine Versicherungsplakette. Die Anforderungen an diese Versicherungsplakette 
regelt der neu einzuführende § 29a FZV in Anlehnung an §§ 26 und 27 FZV. 
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§ 29a Absatz 1 FZV bestimmt, dass der Nachweis über das Bestehen einer entsprechen-
den Versicherung nicht durch das Versicherungskennzeichen nach § 26 FZV erfolgt, son-
dern durch eine Versicherungsplakette. Allerdings sind gemäß des Absatzes 2 die Rege-
lungen der §§ 26 und 27 FZV über die Versicherungskennzeichen unter bestimmten 
Maßgaben entsprechend anzuwenden: 

In § 29a Absatz 2 Nummer 1 FZV wird auf die Mitführung der Versicherungsbescheini-
gung verzichtet. Elektrokleinstfahrzeuge sind in der Regel aufgrund ihrer leichten Bauwei-
se und Ausgestaltung/Abmessung nicht dafür geeignet, an ihnen etwaige Haltevorrichtun-
gen anzubringen, die es ermöglichen würden die Versicherungsbescheinigung immer im 
Fahrzeug aufzubewahren. Angesichts ihrer nahen Positionierung am Fahrrad gemessen 
an den Fahreigenschaften ist dieser Verzicht zugunsten der Mobilität der Nutzer und auch 
etwaiger Sharing-Konzepte vertretbar. 

Gemäß der Neureglung in § 29a Absatz 2 Nummer 2 FZV ist die Versicherungsplakette 
abweichend von § 26 Absatz 2 der FZV anstelle eines Schildes ein Aufkleber, der dauer-
haft auf der Fahrzeugoberfläche angebracht sein muss. Grund dafür ist wiederum die 
Ausgestaltung der Elektrokleinstfahrzeuge. Aufgrund der Maße eines Elektrokleinstfahr-
zeugs ist es oft nicht möglich ein Schild anzubringen. Ein solches Erfordernis würde zu-
dem aufgrund etwaiger überstehender Schilderkanten das Verletzungsrisiko für den Nut-
zer erhöhen. Dementsprechend wird zur Differenzierung zum bisherigen Schild im Sinne 
des § 26 FZV der Begriff der Versicherungsplakette für die selbstklebende verkleinerte 
Variante eingeführt. Nicht zuletzt zum Ausgleich der entfallenen Mitführungspflicht der 
Bescheinigung über die Versicherungsplakette in Absatz 2 Nummer 1 ist der Aufkleber mit 
einem fälschungserschwerenden Merkmal ausgestattet. 

§ 29a Absatz 2 Nummer 3 FZV verweist hinsichtlich Form, Größe und Ausgestaltung der 
Versicherungsplakette auf die neu einzuführende Anlage 13 zur FZV. 

Der Ort und die Art der Anbringung der Versicherungsplakette werden abweichend von 
§ 27 Absatz 3 FZV in § 29a Absatz 2 Nummer 4 FZV geregelt. Durch die reduzierte Grö-
ße der Versicherungsplakette sowie der Ausführung als Aufkleber wird einer Verletzungs-
gefahr des Fahrers oder anderer Verkehrsteilnehmer vorgebeugt. Je nach Ausführung 
des Elektrokleinstfahrzeugs soll die Möglichkeit bestehen die Kennzeichen auf das hintere 
Schutzblech oder einer entsprechend dafür vorgesehenen Fläche direkt auf das Fahrzeug 
aufzukleben. Entsprechend wurde die Angabe des untersten Randes der Versicherungs-
plakette auf minimal 100 mm über der Fahrbahn liegend gesetzt. Eine nach oben heraus-
ragende Fläche soll hiermit möglichst vermieden werden. Ebenso erlaubt wird zur Anbrin-
gung der Versicherungsplakette auf dem Schutzblech eine minimale Krümmung. Die An-
gabe der maximal zulässigen Krümmungsradien seitlich (48 - 50 mm) und in der Hoch-
achse (130 – 140 mm) erfolgt, um eine mögliche Beeinträchtigung der Lesbarkeit auf ein 
Minimum zu begrenzen. Zur Vermeidung einer Faltenbildung bei Anbringung der Klebe-
plakette soll nur einer der beiden Krümmungsradien erlaubt sein. Die Anbringung der Ver-
sicherungsplakette kann unter der Schlussleuchte erfolgen. Aufgrund der reduzierten Ge-
schwindigkeit von Elektrokleinstfahrzeugen sowie der Leistungsbegrenzung im Vergleich 
mit anderen Fahrzeugen wird es als vertretbar erachtet, dass Versicherungsplaketten 
hinter dem Fahrzeug auf eine Entfernung von mindestens 8 m in der Längsachse lesbar 
sein müssen. 

Mit § 29a Absatz 3 FZV wird klargestellt, dass Elektrokleinstfahrzeuge nur mit gültiger 
Versicherungsplakette auf öffentlichen Straßen in Betrieb genommen werden dürfen, 
wenn die Versicherungsplakette den Vorgaben an die Ausgestaltung entspricht. Das Ver-
bot neben oder in unmittelbarer Nähe zu der Versicherungsplakette verwechslungsfähi-
gen Zeichen oder ähnliche Vorrichtungen anzubringen erfolgt aus Gründen der Sicht- und 
Lesbarkeit. Versicherungsplaketten sind in ihren Abmessungen kleiner als Versicherungs-
kennzeichen, wodurch ihre Lesbarkeit im fließenden Verkehr bereits eingeschränkt ist. 
Die Gefahr, dass die Lesbarkeit durch andere Vorrichtungen und Aufkleber in der Nähe 
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weiter eingeschränkt werden könnte, indem dadurch zum Beispiel von der Versiche-
rungsplakette abgelenkt wird, ist somit deutlich höher. Dieser Gefahr kann durch ein ent-
sprechendes Verbot begegnet werden. Der Tatbestand ist aus Gründen der Rechtsklar-
heit hier eigenständig formuliert, entspricht aber § 27 Absatz 7 FZV. 

§ 29a Absatz 4 FZV spiegelt die Regelung des § 28 und regelt eine rote Versicherungs-
plakette für Prüfung- Probe- und Überführungsfahrten. Bei Elektrokleinstfahrzeugen be-
steht das Bedürfnis nach einer solchen Handhabung bei diesen Fahrtzwecken, da z. B 
Forschungseinrichtungen wie die BASt weitere Projekte mit Elektrokleinstfahrzeugen ins-
besondere im Bereich Neuentwicklungen durchführen werden. Hierbei wird ein besonde-
res Interesse hinsichtlich der Verkehrswahrnehmung und Interaktion mit anderen Ver-
kehrsteilnehmern bestehen, da bisher kaum Erkenntnisse in diesem Bereich existieren. 
Auch seitens der Nutzer von Elektrokleinstfahrzeugen ist aufgrund der Vielzahl an Fahr-
zeugen mit einem hohen Interesse zu rechnen, die Fahrzeuge und Fahreigenschaften im 
Rahmen von Probefahrten zu testen. Hierzu muss die rote Versicherungsplakette am 
Elektrokleinstfahrzeug nicht fest angebracht sein. Sie kann am Fahrzeug beispielsweise 
mit Klebestreifen, einem Clip oder einer Klettverbindung angebracht werden. 

§ 29a Absatz 5 FZV nimmt die Regelung des § 29 über ein vorzeitiges Ende des Versi-
cherungsverhältnisses auf und regelt dieses für Elektrokleinstfahrzeuge entsprechend. 

Zu Artikel 3 Nummer 5 (§ 30 FZV): 

Folgeänderungen aufgrund der Einführung der Versicherungsplakette in § 29a FZV. Auch 
die Elektrokleinstfahrzeuge sollen im Zentralen Fahrzeugregister wie bisher schon die 
Fahrzeuge mit Versicherungskennzeichen gespeichert werden. 

Zu Artikel 3 Nummer 6 (§ 31 Absatz 7 FZV): 

Folgeänderungen aufgrund der Einführung der Versicherungsplakette in § 29a FZV. Auch 
die Elektrokleinstfahrzeuge sollen in den örtlichen Fahrzeugregistern wie bisher schon die 
Fahrzeuge mit Versicherungskennzeichen gespeichert werden. 

Zu Artikel 3 Nummer 7 (§ 32 Absatz 1 Satz 1 FZV): 

Systematische Präzisierung und Folgeänderungen aufgrund der Einführung der Versiche-
rungsplakette in § 29a FZV. 

Zu Artikel 3 Nummer 8 (§ 39 FZV): 

Folgeänderungen aufgrund der Einführung des § 29a FZV. 

Zu Artikel 3 Nummer 9 (§ 44 Absatz 4 FZV): 

Folgeänderungen aufgrund der Einführung des § 29a FZV. 

Zu Artikel 3 Nummer 10 (§ 48 FZV): 

Folgeänderungen aufgrund der Einführung des § 29a FZV. 

Zu Artikel 3 Nummer 11 (Anlage 13): 

Die Beschriftung der Versicherungsplaketten erfolgt nach dem Schriftmuster „Schrift für 
Kfz-Kennzeichen“. Dadurch wir eine digitale Reproduzierbarkeit gewährleistet, da alle 
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Schriftzeichen die gleichen Abmessungen aufweisen und somit nicht einzeln skaliert wer-
den müssen. 

Die Maße der Versicherungsplakette sind verkleinert. Die verkleinerte Form ist notwendig, 
da Elektrokleinstfahrzeuge bedingt durch Bauart und Abmessungen keinen ausreichen-
den Platz bieten, Versicherungsplaketten in größerem Format anzubringen. Insofern muss 
aufgrund der Vielfältigkeit der Typen in diesem Bereich eine einheitliche Form mit einheit-
lichen Abmessungen gewählt werden, die auf jedem denkbaren Typ eines Elektrokleinst-
fahrzeugs ohne größere Hindernisse angebracht werden kann. 

Als fälschungserschwerendes Merkmal wurde ein transparentes Hologramm in spezifi-
scher Ausführung gewählt. Gleichzeitig soll mit dem Hologramm ein möglichst prägnanter 
Wiedererkennungswert für Kontrollorgane geschaffen werden. 

Im Übrigen Folgeänderungen aufgrund der Einführung des § 29a FZV. 

Zu Artikel 4 – Änderung der Bußgeldkatalog-Verordnung: 

Zu Artikel 4 Nummer 1 (Nr. 181 BKat): 

Redaktionelle systematische Ergänzung. 

Zu Artikel 4 Nummer 2 (Nr. 184 BKat): 

Folgeänderung aufgrund der Einführung der Versicherungsplakette in § 29a FZV und sys-
tematische Ergänzung, insgesamt jedoch ohne Änderung des Regelsatzes. 

Zu Artikel 4 Nummer 3 (Überschrift –neu- nach der lfd. Nummer 233 BKat): 

Einfügen einer neuen Überschrift „e) Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung“ in der Spalte 
„Tatbestand“ nach der lfd. Nummer 233 aufgrund der neuen eKFV und Fassung eines 
neuen Abschnitts für diese. Dafür werden die aufgehobenen lfd. Nummern 234 bis 238 
BKat reaktiviert. 

Die Festsetzung von Regelsätzen für Ordnungswidrigkeiten ist notwendig, da mit einer 
Vielzahl von Angeboten für den Verkauf, die Verleihe -vor allem im touristischen Bereich- 
sowie die verstärkte Nutzung von genehmigten Elektrokleinstfahrzeugen erwartet wird. 

Zu Artikel 4 Nummer 4 (lfd. Nr. 234 und 234a – neu- BKat): 

In den lfd. Nummern 234 BKat und 234a BKat wird der Verstoß für den Führer (lfd. Num-
mer 234 BKat) eines Elektrokleinstfahrzeugs als Ordnungswidrigkeit festgesetzt, wenn ein 
solches ohne die erforderliche ABE oder Einzelbetriebserlaubnis auf einer öffentlichen 
Straße in Betrieb gesetzt wurde oder der Halter (lfd. Nummer 234a BKat) die Inbetrieb-
nahme ohne die erforderliche ABE oder Einzelbetriebserlaubnis anordnet oder zulässt. 
Für die Zuwiderhandlung ist für beide Fälle ein Bußgeldregelsatz in Höhe von 70,00 Euro 
angesetzt. Dieser Bußgeldregelsatz orientiert sich am Regelsatz für ein Kraftfahrzeug 
oder Kraftfahrzeuganhänger nach der lfd. Nummer 175 BKat, der sowohl für zulassungs-
pflichtige als auch für zulassungsfreie Kraftfahrzeuge gilt. 

Zu Artikel 4 Nummer 4 (lfd. Nr. 235 und 235a – neu- BKat): 

Bei den lfd. Nummern 235 BKat und 235a BKat genannten Ordnungswidrigkeiten wird der 
Verstoß geahndet, dass ein Führer eines Elektrokleinstfahrzeugs (lfd. Nummer 235 BKat) 
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ein solches ohne gültige Versicherungsplakette in Betrieb gesetzt oder als Halter eines 
Elektrokleinstfahrzeugs (lfd. Nummer 235a BKat) die Inbetriebnahme ohne die erforderli-
che Versicherungsplakette angeordnet oder zugelassen hat. Der festgesetzte Bußgeldre-
gelsatz in Höhe von 40,00 Euro orientiert sich an dem Regelsatz in Höhe von 40,00 Euro 
aus der lfd. Nummer 176 BKat, bei dem die Zuwiderhandlung an das nicht Mitführen eines 
vorgeschriebenen Kennzeichens für ein zulassungspflichtiges und zulassungsfreies Fahr-
zeug angeknüpft wird.  

Zu Artikel 4 Nummer 4 (lfd. Nrn. 236 und 236a – neu- BKat): 

Die lfd. Nummer 236 BKat regelt den Verstoß, dass ein Elektrokleinstfahrzeug trotz erlo-
schener Betriebserlaubnis auf öffentlichen Straßen in Betrieb genommen und dadurch die 
Verkehrssicherheit wesentlich beeinträchtigt wurde. Für den Halter eines Elektrokleinst-
fahrzeugs ist dieser Verstoß in der lfd. Nummer 236a BKat ohne Qualifikation festgesetzt. 
Dieser bestimmt, dass der Halter die Inbetriebnahme bei erloschener Betriebserlaubnis 
nicht anordnen oder zulassen darf. Für diese Verstöße ist ein Verwarnungsgeldregelsatz 
in Höhe von 30,00 Euro vorgesehen. Diese Höhe wird als angemessen erachtet, da nur 
ein mit einer wirksamen Betriebserlaubnis ausgestattetes Elektrokleinstfahrzeug die öf-
fentlichen Straßen befahren soll und durch die Festsetzung einer Verwarnungsgeldhöhe 
eine Abschreckung zu erwarten ist. Die Regelung zur Wirksamkeit der Betriebserlaubnis 
umfasst unter anderem auch, dass keine Änderungen/Manipulationen am Fahrzeug vor-
genommen werden, die zum Erlöschen der ABE oder der Einzelbetriebserlaubnis führen. 
Im Rahmen der vorgesehenen Evaluierung der BASt zu Elektrokleinstfahrzeugen (s. Be-
gründung A. Allgemeiner Teil, Abschnitt VI) ist geplant, das Manipulationsaufkommen bei 
Elektrokleinstfahrzeugen zu untersuchen. Nach Vorliegen dieser Ergebnisse kann die 
Verwarnungsgeldhöhe gegebenenfalls angepasst werden.  

Zu Artikel 4 Nummer 4 (lfd. Nr. 237 – neu- BKat): 

Bei der lfd. Nummer 237 BKat knüpft die ordnungswidrige Handlung an das Inbetriebset-
zen eines Elektrokleinstfahrzeugs im öffentlichen Straßenverkehr an, welches die erfor-
derlichen Anforderungen an die lichttechnischen Einrichtungen nicht erfüllt. Der festge-
setzte Regelsatz orientiert sich dabei an dem Regelsatz für die Anforderungen von licht-
technischen Einrichtungen für Fahrräder im öffentlichen Straßenverkehr nach der lfd. 
Nummer 230 BKat. 

Zu Artikel 4 Nummer 4 (lfd. Nr. 237a – neu- BKat): 

Die lfd. Nummer 237a BKat regelt als ordnungswidrige Handlung das Inbetriebsetzen ei-
nes Elektrokleinstfahrzeugs, das nicht über die erforderlichen Anforderungen an die 
Schalleinrichtungen verfügt. Der Regelsatz in Höhe von 15,00 Euro orientiert sich an den 
in der lfd. Nummer 229 BKat geregelten Verstoß und Regelsatz, wenn ein Fahrrad entge-
gen der Vorschriften über die Einrichtungen für Schallzeichen in Betrieb gesetzt wird. 

Zu Artikel 4 Nummer 4 (lfd. Nr. 237b – neu- BKat): 

In der lfd. Nummer 237b BKat ist als Ordnungswidrigkeit geregelt, dass ein Elektrokleinst-
fahrzeug nicht ohne die erforderlichen Anforderungen an die sonstigen Sicherheitsanfor-
derungen in Betrieb gesetzt werden darf. Sonstige Sicherheitsanforderungen beinhalten 
unter anderem Anforderungen an die Fahrdynamik, Maßnahmen zum Schutz vor Manipu-
lation oder Sicherung aller Bedien- und Bauteile gegen unbeabsichtigtes Verstellen. Als 
angemessene Regelsatzhöhe wird ein Betrag von 25,00 Euro festgesetzt, da ein erhöhtes 
Gefährdungspotenzial für die Teilnehmer am Straßenverkehr aus der Nichtbeachtung der 
sonstigen Sicherheitsanforderungen entsteht. 
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Zu Artikel 4 Nummer 4 (lfd. Nr. 238 – neu- BKat): 

Die lfd. Nummer 238 BKat regelt als ordnungswidrige Handlung, dass mit einem Elektro-
kleinstfahrzeug eine nicht zugelassene Verkehrsfläche befahren wurde. In den lfd. Num-
mern 238.1 (mit Behinderung), 238.2 (mit Gefährdung) und 238.3 (mit Sachbeschädi-
gung) BKat sind die Qualifikationen für den Grundtatbestand aufgeführt. Aufgrund der 
Vergleichbarkeit der Verkehrsflächennutzung zu Fahrrädern, richtet sich die Regelsatzhö-
he nach den festgesetzten Höhen der für verhaltensrechtliche Verstöße mit Fahrrädern 
hinsichtlich der Verkehrsflächennutzung geregelte lfd. Nummern 7.2 bis 7.2.3 BKat. Dem-
nach ergibt sich für den Grundtatbestand (lfd. Nummer 238 BKat) eine Regelsatzhöhe von 
15,00 Euro und für die Qualifikation mit Behinderung (lfd. Nummer 238.1 BKat) 20,00 Eu-
ro, mit Gefährdung (lfd. Nummer 238.2 BKat) 25,00 Euro und 30,00 Euro mit Sachbe-
schädigung (lfd. Nummer 238.3 BKat). 

Für die Rechtsgrundlage der Qualifikationen wird auf den Ordnungswidrigkeitstatbestand 
aus der StVO gemäß §1 Absatz 2 in Verbindung mit § 49 Absatz 1 Nr. 1 StVO zurückge-
griffen, da in der eKFV selbst keine solche verhaltensrechtliche Anforderung besteht, je-
doch über den Verweis von § 9 Absatz 1 eKFV die StVO anzuwenden ist. 

Zu Artikel 4 Nummer 4 (lfd. Nr. 238a – neu- BKat): 

Bei der lfd. Nummern 238a BKat wird als Verstoß geahndet, dass mit Elektrokleinstfahr-
zeugen nebeneinander gefahren wurde. Die lfd. Nummern 238a.1 (mit Behinderung), 
238a.2 (mit Gefährdung) und 238a.3 (mit Sachbeschädigung) BKat stellen zu dem Grund-
tatbestand der lfd. Nummer 238a BKat die Qualifikationen dar. Die Höhe der Regelsätze 
orientiert sich an den Festlegungen für den unter die lfd. Nummern 7.2 bis 7.2.3 BKat ge-
regelten Tatbestand hinsichtlich Fahrrädern, da die Verkehrsmittel auch hinsichtlich ihres 
Gefährdungspotenzials vergleichbar sind. Demnach ergibt sich für den Grundtatbestand 
(lfd. Nummer 238a BKat) eine Regelsatzhöhe von 15,00 Euro und für die Qualifikation mit 
Behinderung (lfd. Nummer 238a.1 BKat) 20,00 Euro, mit Gefährdung (lfd. Nummer 238a.2 
BKat) 25,00 Euro und 30,00 Euro mit Sachbeschädigung (lfd. Nummer 238a.3 BKat). 

Für die Rechtsgrundlage der Qualifikationen wird auf den Ordnungswidrigkeitstatbestand 
aus der StVO gemäß §1 Absatz 2 in Verbindung mit 49 Absatz 1 Nr. 1 StVO zurückgegrif-
fen, da in der eKFV selbst keine solche verhaltensrechtliche Anforderung besteht, jedoch 
über den Verweis von § 9 Absatz 1 eKFV die StVO anzuwenden ist. 

Zu Artikel 4 Nummer 5 (Änderung vor der lfd. Nummer 239 BKat): 

Redaktionelle systematische Folgeänderung. 

Zu Artikel 5: 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten der Verordnung sowie das Außerkrafttreten der 
MobHV. Genehmigungen im Rahmen der MobHV, die bis zum Außerkrafttreten erteilt 
wurden, bleiben weiterhin bestehen. Sie haben einen sogenannten Bestandsschutz. Zur 
Änderung dieser Genehmigungen würde es einer Übergangsregelung bedürfen, von der 
jedoch aufgrund einer sehr geringen Anzahl erteilter Genehmigungen, abgesehen wird. 
Dementsprechend müsste eine Änderung der Genehmigungen basierend auf der MobHV 
zukünftig nach der vorliegenden eKFV erfolgen. 

Ein zeitnahes Inkrafttreten der Vorschrift wird angestrebt, da die Verordnung keine Rege-
lungen beinhaltet, die ein verzögertes Inkrafttreten erfordern. 

 


